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C  Bauflächen 
  
 
 Das Stadtgebiet von Groß-Umstadt umfasst eine Fläche von insgesamt 8.683 ha, 

die sich in etw a w ie folgt aufteilt: 
 
 Bauflächen  576,83 ha 
 davon 
 Wohnbauflächen  282,47 ha 
 Gemischte Bauflächen  180,76 ha 
 Gew erbliche Bauflächen 105,57 ha 
 Sonderbauflächen  8,03 ha 
 
 Flächen für den Gemeinbedarf 25,67 ha 
 Flächen für den überörtlichen Verkehr / 
 Örtliche Hauptverkehrszüge 153,84 ha 
 Flächen für die Ver- und Entsorgung 11,06 ha 
 
 Grünflächen 125,09 ha 
 davon  
 Parkanlagen 18,60 ha 
 Dauerkleingärten 31,81 ha 
 Sportplätze 28,28 ha 
 Friedhöfe 13,57 ha 
 Sonstige Grünflächen 32,83 ha 
 
 Flächen für die Land- und Forstw irtschaft 7759,97 ha 
 davon 
 Flächen für die Landw irtschaft  4594,47 ha 
 Flächen für die Forstw irtschaft/Wald 3165,50 ha 
 
 Wasserflächen 2,21 ha 
 Sonstige Flächen 28,33 ha 
 
 
 
 Der Flächennutzungsplan soll die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen 

Entw icklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürf-
nissen der Stadt in den Grundzügen darstellen (§ 5 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Vor 
diesem Hintergrund kommt der Frage, w elche Prognose für die Bodennutzung 
der Stadtentw icklung zugrunde zulegen ist, besondere Bedeutung zu. Dabei ist 
insbesondere der Bedarf an zukünftigen Bauflächen zu berücksichtigen.  

 
 Im Hinblick auf den so genannten demographischen Wandel ist das zukünftige 

Siedlungsflächenw achstum, das der Flächennutzungsplan in seiner Geltungs-
dauer von ca. 15 Jahren darstellt, von besonderer Bedeutung. Der Einw ohner-
stand der Stadt Groß-Umstadt hat sich seit dem 31.12.2002 von 22.565 auf aktu-
ell (31.12.2006) 22.304 Einw ohner verringert.  

 
 Der Landkreis Darmstadt-Dieburg ist noch Teil der Wachstumsregion Rhein-

Main. Das Bevölkerungsw achstum soll bis 2020 im Landkreis Darmstadt-Dieburg 
noch zwischen 5 bis 15 % ansteigen und erst nach 2020 stagnieren bzw. verrin-
gern. 
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 Die Stadt Groß-Umstadt ist von der Regionalplanung als Mittelzentrum für den 
östlichen Raum des Landkreises Darmstadt-Dieburg eingestuft. Nach den Vor-
gaben des Regionalplanes sollen Mittelzentren um 5 % w achsen. Diese Wachs-
tumsvorgaben w urden zwischenzeitlich in Groß-Umstadt nicht erfüllt. Vielmehr 
haben die dezentralen Umlandgemeinden innerhalb des Mittelbereichs Groß-
Umstadt teilw eise ein erhebliches Bevölkerungsw achstum zu verzeichnen, was 
so die mittelzentrale Bedeutung von Groß-Umstadt schw ächt.  

 Vor diesem Hintergrund soll entsprechend der Zielsetzung im bisherigen Aufstel-
lungsverfahren zum Flächennutzungsplan (gemäß den Ergebnissen der Kon-
senskonferenz vom 10.06.2006 und den vorangegangenen Agenda-Workshops) 
für Groß-Umstadt ein „moderates“ Wachstum von 5 % der Bevölkerungszahl bis 
2020 gemäß den Vorgaben der Raumordnung bauleitplanerisch ermöglicht w er-
den.  

 
 Zur Erreichung dieses Zieles muss die Bevölkerungszahl von Groß-Umstadt ab-

solut um ca. 1.000 Einw ohner gesteigert werden, was im Hinblick auf die demo-
graphische Entw icklung einen effektiven Zuw achs (Wanderungsgew inn) von ca. 
2.000 Einw ohnern bis 2020 bedeutet, da die natürliche Bevölkerungsentw icklung 
der Stadt bis 2020 einen Verlust von ca. 1.000 Einw ohnern aufweist.  

 
 Zur Ermitt lung einer angemessenen Bauflächendarstellung im Flächennutzungs-

plan sind dabei die strukturellen Ausw irkungen der demographischen Entw ick-
lung auf den Bauflächenbedarf zusätzlich zu berücksichtigen.  

 Hierbei ist zw ischen Neu-, Nachhol- und Ersatzbedarf zu differenzieren.  
 
 Der Neubedarf setzt sich dabei aus dem Wohnungsbedarf für die Zuzüge und 

dem strukturellen Zusatzbedarf zusammen. Durch die zunehmende Alterung der 
Gesellschaft nimmt einerseits die Anzahl der Haushalte deutlich zu; allerdings 
sinkt die Personenzahl je Haushalt und die Wohnfläche je Einw ohner steigt stark 
an. Allein hieraus ergibt sich nach der Erkenntnis des IWU Darmstadt ein zusätz-
licher Wohnungsbedarf von ca. 400 - 500 Wohneinheiten.  

 
 Weiterhin ist bei der Wohnungsversorgungsquote ein Nachholbedarf zu berück-

sichtigen. So steigt zukünftig die Wohnfläche je Einw ohner durch qualitative 
Wohnflächenverbesserung und durch Eigentumsbildung.  

 Es besteht w eiterhin ein Ersatzbedarf durch Abriss, Erneuerung und Zusammen-
legung von Wohnungen, sodass eine Abgangsquote von bis zu 0,4 % des Be-
standes zu erwarten ist.  

 
 Aus diesen Vorgaben hat das Institut für Wohn- und Umw elt Darmstadt (im Rah-

men des Agenda-Forums der Stadt Groß-Umstadt am 13.03.2005 vorgestellt) 
den Wohnungsbedarf für die Gesamtstadt bis 2020 w ie folgt ermittelt: 

 
 Neubedarf:   1.225 bis 1.236 Wohneinheiten 
 Nachholbedarf:     186 bis 278 Wohneinheiten 
 Ersatzbedarf:     327 Wohneinheiten 
                         _________________________ 

Bedarf 1.738 bis 1.842 Wohneinheiten 
 
 
 Dies ergibt im Mittel einen zusätzlichen Wohnungsbedarf von ca. 1.800 Wohn-

einheiten bis 2020. 
 
 Bei der städtebaulichen Grundstruktur von Groß-Umstadt sind für die Kernstadt 

und den Stadtteil Richen im Gegensatz zu den übrigen Stadtteilen, die deutlich 
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ländlicher geprägt sind, die Wohneinheiten z. B. wegen unterschiedlicher Dichte-
werte bei den zu erw artenden Wohneinheiten / ha zu differenzieren.  

 
 So leben in Umstadt / Richen ca. 55,6 % der Bevölkerung von Groß-Umstadt. 

Hierdurch ergibt sich ein anteiliger Wohnungsbedarf von ca. 1.000 Wohneinhei-
ten.  

 Für die übrigen Stadtteile, die insgesamt einen Bevölkerungsanteil von 44,4 % 
aufweisen, ist ein Wohnungsbedarf von 800 Wohneinheiten zu prognostizieren. 

 
 
 Dieser theoretisch ermittelte Wohnungsbedarf kann dabei im Flächennutzungs-

plan nicht ausschließlich als neue Bauflächen angerechnet w erden, da ein Teil 
des Wohnungsbedarfs auch in bestehenden Wohnbau- und gemischten Bauflä-
chen im Rahmen einer Nachverdichtung ohne zusätzliche Bauflächendarstellung 
untergebracht w erden kann. Hier w ird angenommen, dass ca. 40 % des prognos-
tizierten zusätzlichen Wohneinheitenbedarfs innerhalb der bestehenden Bauflä-
chen gedeckt w erden kann, w as so einen Neubaubedarf von ca. 600 Wohnein-
heiten für die Stadtteile Umstadt und Richen und von 480 Wohneinheiten für die 
übrigen beiden Stadtteile ergibt.  

 
 Die eigentliche Flächenneuausw eisung hängt w eiterhin von der anzunehmenden 

Dichte der Bebauung ab. Hier w ird getrennt für Umstadt / Richen und die übrigen 
Stadtteile mit 2 Werten gerechnet, die jew eils eine verdichtete Bebauung (35 - 30 
Wohneinheiten/ha) und eine lockere Bebauung (25 - 20 Wohneinheiten/ha) er-
möglichen.  

 
 
 Umstadt / Richen 
 
 600 Wohneinheiten : 35 Wohneinheiten/ha = 17,1 ha Neubaubedarf 
 600 Wohneinheiten : 25 Wohneinheiten/ha = 24,0 ha Neubaubedarf 
 
 Übrige Stadtteile 
 
 480 Wohneinheiten : 30 Wohneinheiten/ha = 16,0 ha Neubaubedarf 
 480 Wohneinheiten : 20 Wohneinheiten/ha = 24,0 ha Neubaubedarf 
 
 
 Gleichzeitig ist aber für die w eitere Stadtentw icklung zu berücksichtigen, dass 

trotz einer Darstellung im Flächennutzungsplan bei der Realisierung einzelner 
Bauflächen noch erhebliche Flächenabw eichungen möglich sind, insbesondere, 
da einzelne Bauflächen w egen Anforderungen der technischen Infrastruktur und 
auch aus w irtschaftlichen und Bodenordnungsgründen, aber auch aus politischen 
oder persönlichen Gründen an bestimmten Standorten nicht verw irklicht w erden 
können. Hierfür wird ein Zuschlag von 25 % auf die darzustellenden Flächen für 
erforderlich erachtet. 
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 33 ha Bedarf bei Verdichtung + 25 % von 33 = 41,25 ha 
 48 ha Bedarf bei lockerer Bebauung + 25 % von 48 = 60,00 ha 
 
 
 Die neu darzustellenden Bauflächen im Flächennutzungsplan sollten daher auf 

Ebene der Gesamtstadt zw ischen 41,25 ha und 60,00 ha liegen.  
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C1  Bauflächenbeschreibung 
 
 Im Flächennutzungsplan sind grundsätzlich die in rechtsw irksamen Bebauungs-

plänen ausgew iesenen allgemeinen und reinen Wohngebiete als Wohnbauflä-
chen dargestellt, darüber hinaus auch die Flächen, die sich in Anwendung des § 
34 BauGB als allgemeine oder reine Wohngebiete darstellen w ürden.  

 
 Bei den dargestellten gemischten Bauflächen handelt es sich im w esentlichen um 

bereits bestehende baulich genutzte Flächen. Gemischte Nutzungen sind dabei 
vorw iegend in den Kernbereichen der Stadtteile anzutreffen. 

 
 

C1.1  Neue Wohnbauflächen und neue Gemischte Bauflä chen 
 
 Die Erläuterung erfolgt stadtteilbezogen. 

 
 
 Stadtteil Dorndiel 
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 Lage: 
 Die Fläche liegt nördlich des Friedhofes zwischen der bestehenden Bebauung 

östlich des Fuchsw eges und der Umgehungsstraße und w ird hauptsächlich  
ackerbaulich genutzt.  

 
 
 Flächengröße: 0,93 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan Südhessen 2000 w eist dieses Gebiet als „Bereich für Land-

schaftsnutzung und –pflege“ aus. 
 Der Landschaftsplan trif f t keine einer Bauflächenausw eisung entgegenstehenden 

Aussagen. 
 
 
 Erläuterung: 
 Eine Erschließung ist einerseits über die Parkplatzfläche am Friedhof und ande-

rerseits über den landw irtschaftlichen Weg im nördlichen Teil denkbar. 
 
 
 Geplante Darstellung: Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Die Fläche ist w ie auch in der Erläuterung ausgeführt, auch erschließungsmäßig 

für eine Erw eiterung als Wohnbauflächen für geeignet.  
 
 Diese Fläche stellt die einzige größere Fläche dar, die für Dorndiel als Erw eite-

rungsflächen für Bauland in Frage kommt. Im Hinblick auf eine nachhaltige Ent-
wicklung für den Stadtteil hat die Ausw eisung von Bauland erhebliche Bedeu-
tung, da sonst der Wegzug jüngerer Mitbürger w eiter voranschreiten w ird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Fläche liegt am Südrand des Stadtteiles Dorndiel w estlich der Landesstraße 

und nördlich der Breuberger Straße.  
 
 
 Flächengröße: 0,25 ha 
 

D 2

D 4
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 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan Südhessen 2000 w eist dieses Gebiet als „Bereich für Land-

schaftsnutzung und –pflege“ sow ie „Bereich für den Schutz oberirdischer Gew äs-
ser (Planung)“aus. 

 Der Landschaftsplan trif f t keine einer Bauflächenausw eisung entgegenstehenden 
Aussagen. 

 
 
 Erläuterung: 
 Eine Erschließung ist von der Breubergstraße aus möglich. 
 
 
 Geplante Darstellung: Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Es handelt sich um eine Arrondierung der Siedlungsfläche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Fläche liegt am nordw estlichen Ortsrand von Dorndiel. 
 
 
 Flächengröße: 0,54 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan Südhessen 2000 w eist dieses Gebiet als „Bereich für Land-

schaftsnutzung und –pflege“ aus. 
 
 Im nördlichen Teilbereich steht laut Landschaftsplan eine Streuobstw iese unter 

dem besonderen Biotopschutz. Auch der im Westen gelegene Bereich besitzt 
nach den Aussagen des Landschaftsplanes eine hohe Bedeutung für Arten und 
Lebensgemeinschaften. 

 
 
 Erläuterung: 
 Bereits der derzeitige Flächennutzungsplan stellt den südlichen Teilbereich als 

„gemischte Baufläche“ dar. 
 Die vorgesehene Erw eiterungsfläche ist bereits zu einem w esentlichen Teil durch 

landw irtschaftliche Gebäude bebaut. Die Erschließung erfolgt im Wesentlichen 
über die bestehenden Hofstellen.  

 
 
 Geplante Darstellung: Gemischte Baufläche 
 
 

D 5
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 Begründung: 
 
 Im Flächennutzungsplan w ird entsprechend den bisherigen Darstellungen die 

Darstellung als „Gemischte Baufläche“ zur Bestandssicherung beibehalten. Aller-
dings umfasst die Bauflächendarstellung nicht mehr die angrenzende Obstw iese, 
die zum Erhalt dargestellt ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Fläche liegt am südlichen Ortsrand, südlich der Breuberger Straße und w est-

lich der Landesstraße. 
 
 
 Flächengröße: 0,28 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan Südhessen 2000 trif f t die Aussage „Bereich für Landschafts-

nutzung und -pflege“ bzw . „Bereich für die Grundw assersicherung“ für die südli-
chen Teilf lächen. Der Landschaftsplan stellt das Gebiet im nordw estlichen Teil 
als besiedelten Bereich dar, in der ein Verzicht auf unnötige Versiegelung im pri-
vaten und öffentlichen Bereich vorgesehen w erden soll. Der östliche Teil ist als 
„Grünland mittlerer Nutzungsintensität“ dargestellt  sow ie Erhalt vereinzelter Obst-
bäume.  

 
 
 Erläuterung: 
 Für diese Flächen w ird derzeit der Bebauungsplan „Zw ischen Bildstock und 

Mühlw eg, 1. Erw eiterung“ aufgestellt. 
 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Die Darstellung ist erforderlich, da hier am Südrand der bebauten Ortslage eine 

Arrondierung der Wohnbebauung zur Eigenentw icklung erfolgen soll, w ie sie sich 
in dem Bebauungsplan „Zw ischen Bildstock und Mühlw eg, 1. Erw eiterung“ dar-
stellt. 

 
 
 

D 6 
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 Stadtteil Heubach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage:  
 Die Fläche liegt am südlichen Ortsrand von Heubach. 
 
 
 Flächengröße: 0,23 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan Südhessen 2000 triff t hier die Aussage „Bereich für Land-

schaftsnutzung und -pflege.“  
 Der Landschaftsplan stellt diese Flächen als besiedelten Bereich dar  mit Laub-

baum- und Gebäudebestand entlang der östlichen Grenze. 
 
 Erläuterung: 
 Die bisherige Abgrenzung der Wohnbauflächendarstellung schließt teilw eise die 

neueren Wohnhäuser (w ie Gartenstraße Nr. 35 bzw . 53) nicht ein. Insbesondere 
im Hinblick auf die bestehende Erschließung über den östlichen Stich der Gar-
tenstraße ist hier noch eine geringe Erw eiterung der Wohnbaufläche denkbar.  

 
 

H 4.2 
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 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Es soll eine Arrondierung der Wohnbauflächen am südlichen Ortsrand von Heu-

bach erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Es handelt sich um eine Fläche am östlichen Ortsrand von Heubach nördlich des 

Weges „Oberster Berg“. Die im Westen, Norden und Süden angrenzenden Flä-
chen sind bereits bebaut. 

 
 
 Flächengröße: 0,25 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan Südhessen 2000 trif f t die Aussage „Siedlungsbereich, Be-

stand“. 
 Der Landschaftsplan stellt die Flächen als besiedelten Bereich dar. 
 
 
 Erläuterung: 
 Mit Blick auf die bereits auf drei Seiten bestehende Bebauung w ird diese Bauflä-

chendarstellung als städtebaulich sinnvoll erachtet.  
 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Es soll eine Arrondierung der Siedlungsfläche erfolgen. 
 
 
 
 

H 7.1 
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 Lage: 
 Die Flächen liegen am nordw estlichen Ortsrand von Heubach w estlich des Fried-

hofs 
 
 
 Flächengröße: 0,72 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan Südhessen 2000 stellt diese Flächen als „Bereich für Land-

schaftsnutzung und -pflege“ dar. 
 Der Landschaftsplan triff t hierzu keine einer Bebauung entgegenstehenden Aus-

sagen. 
 
 
 Erläuterung: 
 Mit Blick auf die bestehende Erschließung und die südlich und w estlich beste-

hende Bebauung eignen sich diese Flächen zur Abrundung der  bebauten Ortsla-
ge im Nordw esten von Heubach. 

 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Diese Fläche stellt die einzige größere Fläche für den Ortsteil dar, der für eine 

Baulandentw icklung in Frage kommt, um so Bauland für die Ansiedlung junger 
Familien zur Stabilisierung der Bevölkerung im Ortsteil zu schaffen. 

H 8 
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 Stadtteil Umstadt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Fläche liegt südlich der „Gustav-Hacker-Siedlung“, südöstlich der Wohnbe-

bauung entlang der Straße „Am Eichbaum“. 
 
 
 Flächengröße: 2,83 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalpan Südhessen 2000 ist dieser Bereich als „Siedlungsbereich – Zu-

wachs“ ausgewiesen. 
 Es handelt sich überw iegend um ackerbaulich genutzte Flächen.  
 Die Planungen sind lt. Landschaftsplan vertretbar, wobei bei der Siedlungsent-

wicklung darauf geachtet w erden solle, dass eine Wegeverbindung in Richtung 
Norden durch Schaffung eines durchgängigen Grünzuges südlich und w estlich 
der Hackersiedlung erhalten bleibt. 

 

G 1.2 
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 Erläuterung: 
 Das Plangebiet grenzt unmittelbar südlich an die Hackersiedlung an. Östlich 

grenzt der Bebauungsplan „Nordspange / Haltepunkt“ an diese Fläche an, der 
neben der Anlage neuer Infrastrukturprojekte, w ie die Schaffung eines Halte-
punktes an der Odenw aldbahn und einem zentralen Omnibusbahnhof dort w eite-
re Mischgebiete und Wohngebiete festsetzt. In diesem Bebauungsplan ist auch 
zw ischen der Hackersiedlung und der entstehenden Neubebauung bereits eine 
öffentliche Grünfläche - Parkanlage vorgesehen, die im Zuge der Baulandent-
wicklung hier nach Westen fortgesetzt werden kann.  

 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Die Darstellung einer Wohnbaufläche an dieser Stelle ist im Hinblick auf die be-

reits mit dem Bebauungsplan „Nordspange / Haltepunkt“ konzipierte Erschlie-
ßung sinnvoll, da diese Fläche günstig im Hinblick auf die Nähe zum geplanten 
Haltepunkt und den w eiteren Infrastrukturmaßnahmen liegt.  

 
 Die Fläche stellt im Zusammenhang mit der nördlich angrenzenden Fläche in 

Richen (Ri 1) die w esentliche Siedlungserw eiterungsfläche für die Kernstadt dar, 
was so auch den Vorgaben der Regionalplanung entspricht.  

 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Fläche liegt w estlich der Hans-Kudlich-Straße und südlich der Königsberger 

Straße in der „Gustav-Hacker-Siedlung“. 
 
 Flächengröße: 0,25 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalplan ist dieser Bereich als „Siedlungsbereich – Bestand“ ausgew ie-

sen. 
 Der rechtsw irksame Flächennutzungsplan stellt diesen Bereich als Grünfläche 

dar. Die Flächen sind im Bebauungsplan „Gustav-Hacker-Siedlung“ als nicht ü-
berbaubare Grundstücksfläche ausgew iesen.  

 
 
 Erläuterung: 
 Es handelt sich um bislang nicht bebaute rückw ärtige Bereiche größerer 

Grundstücke innerhalb der bebauten Ortslage, die es im Rahmen der Innenent-
wicklung zu aktivieren gilt. 

 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 

G 3 
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 Begründung: 
 
 Es soll eine Darstellung als Wohnbaufläche erfolgen, um eine bauliche Nutzung 

im Rahmen der Innenentw icklung zu ermöglichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Fläche liegt am nördlichen Ortsrand des Stadtteils Umstadt ca. 90 m östlich 

der Richer Straße (L 3065) und w estlich der Straße „Hinter der Ziegelhütte“. 
 
 
 Flächengröße: 0,24 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan stellt diese Fläche als „Fläche für Landschaftsnutzung und –

pflege“ bzw. teilw eise als „Regionaler Grünzug“ dar. 
 Im Landschaftsplan ist die nordöstliche Teilf läche als Grünland mitt lerer Nut-

zungsintensität ausgew iesen, ebenso der südliche Teil. Die sonstigen Flächen 
sind als Baumschule ausgew iesen. 

 
 
 Erläuterung: 
 Aufgrund der bestehenden Straßenanbindung und die im Süden angrenzende 

Bebauung bieten sich die Grundstücke in diesem Bereich für eine ergänzende 
Wohnbebauung an. 

 
 
 Geplante Darstellung: Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Es handelt sich um eine Arrondierung der Siedlungsfläche, die sich aufgrund der 

bestehenden Erschließungssituation anbietet.  
 
 
 

G 9 
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 Lage: 
 Am w estlichen Ortsrand von Umstadt gelegen handelt es sich um bereits über 

die Straße „Felsw eg“ erschlossene Flächen. 
 
 
 Flächengröße: 0,1 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan stellt diese Fläche als „Fläche für Landschaftsnutzung und –

pflege“ bzw. teilw eise als „Regionaler Grünzug“ dar. 
Die Flurstücke Nr. 253 bis 255 sind als Streuobstw iese, die w eiter südlich gele-
genen Flächen als Feldgehölze zu beschreiben, die Flurstücke Nr. 251 und 252 
als Grünland mitt lerer Nutzungsintensität. 

 
 
 Erläuterung: 
 Mit Blick auf die bestehende Erschließung bietet sich eine Bebauung der nördli-

chen Flächen an, da auf  eine w eitergehende Bauflächenentw icklung in südlicher 
Richtung mit Blick auf die hier bestehenden Streuobstw iese und Feldgehölze 
verzichtet w ird.  

 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung:  
 
 Eine Bebauung mit 1 - 2 Einfamilienhäusern ist zur w irtschaftlichen Ausnutzung 

der bestehenden Erschließung im Rahmen der Innenentw icklung durch den 
Felsw eg sinnvoll, umso mehr, als dies auf eine Baugrundstückstiefe beschränkt 
wird und die restlichen Flächen als „Flächen für den Naturschutz“ dargestellt und 
die hier bestehenden landschaftsplanerisch wertvollen Struktur nahezu vollstän-
dig gesichert w erden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Fläche liegt am östlichen Ortsrand von Umstadt südlich der Straße „ Im Stein-

gerück“ und östlich der Bebauung „Im Hopfengarten“. 
 
 
 Flächengröße: 0,06 ha 
 
 

G 10 
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 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan stellt diese Fläche als „Fläche für Landschaftsnutzung und –

pflege“ bzw. als „Regionaler Grünzug“ dar.  
 Der Landschaftsplan erachtet eine Bebauung mit Blick auf die im nördlichen Be-

reich bestehende Streuobstw iese als nicht vertretbar, da die Streuobstw iese Be-
standteil eines schützensw erten Streuobstw iesenkomplexes sei und der Bestand 
insgesamt einen optimal ausgeprägten Übergang zw ischen Siedlungsraum und 
Landschaft bilde. 

 
 
 Erläuterung: 
 Die dargestellten Bauflächen beschränken sich deshalb auf die Teilf lächen, die 

als Hausgarten genutzt w ird und nicht zum Streuobstbestand gehört. 
 Die Erschließung kann über einen Stichw eg von der Straße „Im Hopfengarten“ 

erfolgen. 
 
 
 Geplante Darstellung: Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Die Darstellung als Wohnbaufläche erfolgt, um eine Arrondierung im Rahmen der 

Innenentw icklung zu ermöglichen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Fläche liegt am östlichen Ortsrand von Umstadt im Raibacher Tal. 
 
 
 Flächengröße: 0,41 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalplan Südhessen 2000 ist dieser Bereich als „Regionaler Grünzug“ 

bzw . als „Bereich für Landschaftsnutzung und -pflege“ dargestellt. 
 Laut Landschaftsplan handelt es sich um einen Bereich mit Kleingärten. 
 
 
 Erläuterung: 
 Die oberhalb der  bestehenden Bebauung gelegene Fläche ist über einen Feld-

weg erschlossen, der derzeit nicht ausgebaut, aber im bestehenden Bebauungs-
plan „Raibacher Tal“ als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt ist.  

 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
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 Begründung: 
 
 Die Darstellung als Wohnbaufläche erfolgt, um eine Arrondierung der Siedlungs-

fläche am Ortsrand vorzunehmen, zumal die Erschließung dieser Fläche bereits 
bauleitplanerisch festgesetzt ist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Fläche liegt am östlichen Ortsrand von Umstadt, südlich der „Raibacher 

Straße“ und östlich der Straße „Am Geiersberg“. 
 
 
 Flächengröße: 0,19 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalplan Südhessen 2000 ist dieser Bereich teilw eise als „Regionaler 

Grünzug“ bzw . als „Bereich für Landschaftsnutzung und -pflege“ dargestellt. 
 Die Fläche w ird als Grünland mittlerer Nutzungsintensität genutzt. 
 
 Der Landschaftsplan erachtet diese Planung als nicht vertretbar, da das Raiba-

cher Tal mit bis an den Stadtrand der Kernstadt einen Bereich mit sehr hoher 
Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung darstellt und nicht durch Be-
bauung beeinträchtigt w erden sollte. Ein Heranrücken der Bebauung zum Tal-
grund w ürde die positive Wirkung auf das Landschaftsbild auch im Zusammen-
hang mit dem angrenzend unter Denkmalschutz stehenden Hof mit guter Eingrü-
nung beeinträchtigen. Darüber hinaus käme es zu einer Beeinträchtigung der 
Aue bzw. des Frisch- und Kaltlufttransportes. 

 
 Erläuterung: 
 Mit Blick auf die besondere Lage und die fachlichen Aussagen des Landschafts-

planes w ird die Bauflächendarstellung auf den südlichen, höher gelegenen Teil 
der zw ischen der bestehenden Bebauung am Geiersberg Nr. 6 und der Raiba-
cher Straße gelegenen Flächen beschränkt, um so die bisher nur einseitig ange-
baute Erschließungsstraße w irtschaftlich zu nutzen.  

 
 
 Geplante Darstellung: Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Die Darstellung einer Wohnbaufläche ist erforderlich, um eine Wohnbebauung 

entlang der Straße „Am Geiersberg“ zu ermöglichen. Die Darstellung stellt eine 
Arrondierung der Wohnbaufläche dar und ist im Hinblick auf die bisher nur einsei-
tig angebaute Erschließungsstraße sinnvoll. 
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 Lage: 
 Bei den Flächen handelt es sich um einen bislang unbebauten innerstädtischen 

Bereich östlich der Altstadt zw ischen dem Zehntscheuerw eg im Westen und dem 
Kreiskrankenhaus im Osten. 

 
 
 Flächengröße: 3,43 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Bereich ist im Regionalplan Südhessen 2000 als „Siedlungsbereich - Be-

stand“ ausgew iesen.  
 
 Lt. Landschaftsplan sollten diese innerörtlichen Grünstrukturen erhalten w erden. 
 Für den nördlichen Bereich „Hinter dem Steinborn“ und unmittelbar w estlich des 

Kreiskrankenhauses sieht der Landschaftsplan einen Konflikt bei einer Umw id-
mung als Wohnbaufläche, da dieser Bereich hohe Bedeutung für die innerstädti-
sche und krankenhausnahe Erholung habe und auch von hoher Bedeutung als 
Kaltluftproduzent sei. Insgesamt sollen hier lt. Landschaftsplan die w ertvollen 
Strukturen erhalten und die Entw icklung einer naturnahen Parkanlage innerhalb 
eines zu schaffenden breiten Grünzuges vorgesehen w erden.  

 
 
 Erläuterung: 
 Im südlichen Teil auf den Flurstücken 1513 bis 1515 f inden sich Gehölzbestände 

und Streuobstw iesen, östlich daran anschließend Grünland mitt lerer Nutzungsin-
tensität mit vorhandenen Obstbäumen. 

  
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche/ Grünfläche 
 
 Östlich des Mörsw eges w ird weiterhin ein Teil des hier vorhandenen Kleingarten-

bestandes als solcher abgesichert und als Grünfläche dargestellt. Ebenso w er-
den die vorhandenen erhaltensw erten Grünbestände an der Nordseite der Zim-
merstraße (Böschung) als Grünfläche dargestellt. Zur Vernetzung dieser Grün-
züge w ird am Südrand des Änderungsbereiches eine Grünfläche in einer Breite 
zw ischen 60 und 100 m dargestellt, um so zentrumsnah Erholungsflächen zu si-
chern und zu verbinden.  

 
 Auch handelt es sich bei den Freif lächen w estlich und östlich des Mörsw eges um 

verbliebene Relikte des um die historische Altstadt ehemals verlaufenden Stadt-
grabens sowie des zugehörigen Bastionsvorfeldes, welches ansonsten an keiner 
anderen Stelle der Altstadt mehr sichtbar gemacht w erden kann, w as auch aus 
stadthistorischer Sicht für eine großzügigere Anlage von Grünflächen in diesem 
Bereich entspricht.  

 
 Die übrigen Flächen w erden überw iegend als Wohnbaufläche mit einer Größe 

von ca. 3,4 ha dargestellt. Durch die vorgeschlagene Gliederung mit innerstädti-
schen Grünflächen w erden auch die geplanten Bauflächen in diesem Bereich in-
direkt aufgew ertet.  
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 Begründung:  
 
 In der Kernstadt sind kaum geeignete Wohnbauflächen/-erw eiterungsflächen 

vorhanden. Daher ist die Darstellung einer Wohnbaufläche in einer Größe von 
3,4 ha erforderlich. So ist insbesondere zu der Wohnbauflächendarstellung w est-
lich des Kreiskrankenhauses anzumerken, dass aufgrund der Nähe zur Altstadt 
und zu anderen zentralen Einrichtungen diese Flächen sich für eine Wohnbe-
bauung besonders eignen. Hier sollte auch mit Blick auf den Bauflächenbedarf 
für die Kernstadt diese Möglichkeit der Innenentw icklung genutzt w erden; umso 
mehr als mit den im übrigen beabsichtigten Grünflächendarstellungen umfangrei-
che Freif lächen verbleiben.  

 
 In Hinblick auf den für die Zukunft benötigten Wohnbauflächenbedarf für Umstadt 

kann auf die Entw icklung dieser Fläche zugunsten einer laut Landschaftsplan 
wünschenswerten noch größeren Grünfläche nicht verzichtet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die innerörtlich gelegene Fläche liegt östlich des „Mörsw eg“ nördlich des beste-

henden Anw esen „Mörsweg 32“, 
 
 
 Flächengröße: 0,42 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Bereich ist im Regionalplan Südhessen 2000 als „Siedlungsbereich - Be-

stand“ ausgew iesen.  
 Hinsichtlich des Landschaftsplanes ist auszuführen, dass bezüglich der ursprüng-

lich an dieser Stelle vorgesehenen planungsrechtlichen Absicherung der Klein-
gärten diese Planung von Kleingärten aus landschaftsplanerischer Sicht begrüßt 
wird. Hinsichtlich einer Bebauung der entsprechenden Flächen macht der Land-
schaftsplan diesbezüglich keine Aussagen. Allerdings sind mit Blick auf die öst-
lich angrenzenden Flächen laut Landschaftsplan innerörtlichen Grünstrukturen 
generell zu erhalten. 

 
 
 Erläuterung: 
 Mit Blick auf die im Osten bzw . Nordosten vorhandene sow ie geplanten Bauflä-

chendarstellung und die bestehende Bebauung im Süden w ird eine Überplanung 
der derzeit bestehenden Gärten auch mit Blick auf die mögliche Erschließung 
durch den Mörsw eg für städtebaulich vertretbar erachtet.  
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 Geplante Darstellung: Gemischte Baufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Am Mörsw eg w ird im Süden des Änderungsbereiches noch eine gemischte Bau-

fläche dargestellt, um hier ggf. w eitere kommunale Einrichtungen vorsehen zu 
können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Bei dem Gebiet handelt es sich um einen Bereich am südlichen Ortsrand des 

Stadtteils Umstadt, w elcher von drei Seiten bereits von einer Bebauung entlang 
der Straße „Im Rech“ umgeben ist. 

 
 
 Flächengröße: 0,55 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan Südhessen 2000 trif f t die Aussage „Siedlungsbereich-Bestand“ 

bzw . „Bereich für Landschaftsnutzung und –pflege“. 
 Der Landschaftsplan hält eine Bebauung für vertretbar, da die hier vorhandenen 

Ackerflächen u.a. von geringer Bedeutung für die Arten- und Lebensgemein-
schaften seien und diesem Bereich auch keine Bedeutung für die landschaftsge-
bundene Erholung zukomme. Jedoch sollte die bestehende Heckenstruktur er-
halten und als Abschirmung zu den w ertvollen Biotopkomplexen des Natur-
schutzgebietes „Herrnberg“ dienen.  

 
 Erläuterung: 
 Das Gebiet ist über die Straße „ Im oberen Rech“ sow ie von Süden her über ei-

nen Stichw eg von der Straße „Im Rech“ erreichbar und stellt sich als leicht hän-
gige landw irtschaftlich genutzte Fläche dar.  

 Für diese Flächen w ird derzeit die Ergänzungssatzung „Im Rech“ aufgestellt. 
 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Die Darstellung ist erforderlich, um hier eine aufgelockerte Wohnbauflächenent-

wicklung zu ermöglichen.  
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 Lage: 
 Die Fläche liegt unmittelbar östlich und w estlich angrenzend an den „Heubacher 

Weg“ südlich der bestehenden Bebauung „Heubacher Weg Nr. 10“. 
 
 
 Flächengröße: 0,08 ha bzw . 0,16 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Bereich ist im Regionalplan Südhessen 2000 als „Bereich für Landschafts-

nutzung und -pflege“ sow ie als „Regionaler Grünzug“ ausgew iesen. 
 Der Bereich südlich der bestehenden Bebauung und östlich des Heubacher We-

ges sollte lt. Landschaftsplan aus klimatischen und / oder landschaftsgestalteri-
schen Gründen von Bebauung freigehalten w erden.  

 
 
 Erläuterung: 
 Die dargestellten Bauflächen am südw estlichen Ortsrand von Umstadt dienen der 

Abrundung der bebauten Ortslage, w obei innerhalb der dargestellten Bauflächen 
bereits Nebengebäude, zum Teil landw irtschaftlich genutzt, bestehen. 

 
 
 Geplante Darstellung: 
 östlich des Heubacher Weges: Wohnbaufläche (0,08 ha) 
 westlich des Heubacher Weges: Gemischte Baufläche (0,16 ha) 
 
 
 Begründung: 
 
 Mit Blick auf die vorhandene Erschließung w ird am Heubacher Weg eine „Bauflä-

che“ zur w irtschaftlichen Ausnutzung der hier vorhandenen Straße sow ie zur Ab-
rundung der Siedlungsfläche dargestellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Flächen liegen am südlichen Ortsrand von Umstadt östlich der Höchster 

Straße zw ischen der bestehenden Bebauung Höchster Straße 60 bzw. 62 und 
78.  

 
 
 Flächengröße: 0,65 ha 
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 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan Südhessen 2000 stellt  den Bereich östlich der Höchster Straße 

als „Regionaler Grünzug“ und als „Bereich für Schutz und Entw icklung von Natur 
und Landschaft“ dar.  

 Die unmittelbar östlich an die Höchster Straße angrenzenden Flächen stellen 
sich zum Teil als Gärten bzw . Grünlandfläche mitt lerer Nutzungsintensität dar. 
Die daran unmittelbar anschließenden Flächen sind lt. Landschaftsplan für die 
Entw icklung von extensivem Grünland vorgesehen.  

 
 
 Erläuterung: 
 In Gegenlage zu der nach Westen und Norden angrenzenden gew erblich ge-

prägten Nutzung sollte - auch aus Gründen des Immissionsschutzes - die Dar-
stellung einer Gemischten Baufläche erfolgen, zumal auch von Süden her eine 
intensive landw irtschaftliche Nutzung angrenzt. Innerhalb einer Gemischten Bau-
fläche kann auf Teilbereiche auch eine Wohnbebauung ermöglicht w erden. 

 
 
 Geplante Darstellung:  Gemischte Baufläche 
 
 
 Begründung:  
 
 Vor dem Hintergrund der im Norden und Süden bereits bestehende Bebauung 

sow ie der gew erblichen Nutzung w estlich der Höchster Straße w ird die Darstel-
lung einer gemischten Baufläche an dieser Stelle mit der Zielsetzung der Definiti-
on eines einheit lich ablesbaren Stadteingangbereiches für vertretbar erachtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Flächen liegen im Norden von Umstadt zw ischen der bestehenden Bebauung 

Breslauer Straße 1 bis 21 und der Bahntrasse und südlich der Ernst-Reuter-
Schule.  

 
 
 Flächengröße: 0,58 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan Südhessen 2000 stellt den Bereich als „Siedlungsbereich – 

Bestand“ dar. 
 Der rechtsw irksame Flächennutzungsplan stellt diesen Bereich als Grünfläche 

dar. Die Flächen sind im Bebauungsplan „Gustav-Hacker-Siedlung“ als nicht ü-
berbaubare Grundstücksfläche ausgew iesen.  
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 Erläuterung: 
 Es handelt sich um bislang als Gartenbereiche genutzte nicht bebaute rückw ärti-

ge Bereiche größerer Grundstücke innerhalb der bebauten Ortslage, die es im 
Rahmen der Innenentw icklung zu aktivieren gilt. 

 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung:  
 
 Es soll eine Darstellung als Wohnbaufläche erfolgen, um eine bauliche Nutzung 

im Rahmen der Innenentw icklung zu ermöglichen. 
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 Stadtteil Kleestadt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Fläche liegt w estlich der bestehenden Bebauung „Teichgasse“ bzw . des dar-

an anschließenden Kleingartengeländes am w estlichen Ortsrand von Kleestadt. 
 
 
 Flächengröße: 1,34 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalplan Südhessen 2000 ist die Fläche als „Regionaler Grünzug“ aus-

gew iesen. 
 Laut Landschaftsplan sollen die innerörtlichen Grünflächen erhalten und auf den 

bestehenden Grünlandflächen Obstw iesen entw ickelt w erden. 
 
 
 Erläuterung: 
 Mit Blick auf die bestehende Erschließung durch die Straßen „Am Heimgesberg“ 

und „Triebshohl“ sow ie der Verlängerung der „Langstädter Straße“ bieten sich 
diese Flächen im Nordw esten von Kleestadt für eine Bebauung an. Gleichzeitig 
wird jedoch ein Teil der innerörtlichen Grünflächen, der bestehende Kleingarten 
als innerstädtischer Grünzug mit Anbindung an den Außenbereich im Norden 
weiterhin erhalten. Für das Gartengebiet südlich der Langstädter Straße besteht 
der Bebauungsplan „Hinter der Schnurgasse“. 
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 Das im Nordw esten gelegene landw irtschaftliche Anw esen erfordert eine Rück-
sichtnahme im Hinblick auf die mit dieser Tätigkeit verbundenen Emissionen. 

 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Die Darstellung der Grünfläche im Bereich des Bebauungsplanes „Hinter der 

Schnurgasse“ sollte auch im Flächennutzungsplan w ieder aufgegriffen werden. 
Gleichzeitig sollte diese Gartenzone nach Norden in Richtung zum Baugebiet 
„Hinter dem Haag“ zur Weiterführung einer den historischen Ortskern umgeben-
den Grünzone als solche dargestellt w erden. Diese Darstellungen stimmen auch 
mit den Aussagen des Dorfentw icklungsplanes überein. 

 
 Nach Westen hin zw ischen Langstädter Straße und „Am Heimgesberg“ sollte 

eine neue Wohnbaufläche zur Eigenentw icklung des Stadtteils dargestellt w er-
den, w obei die Erschließung sow ohl über die Langstädter Straße als auch über 
die Straße „Am Heimgesberg“ erfolgen kann.  

 
 Zw ischen dieser Wohnbaufläche und dem landw irtschaftlichen Anwesen wird als 

Pufferzone eine „Grünfläche - Gärten“ dargestellt  w erden, die sich auch nach 
Nordw esten nördlich der Langstädter Straße anschließt, um hier ggf. Vereinsan-
lagen ansiedeln zu können.  

 Die Wohnbauflächendarstellung w ird bis auf den nördlichen Teil der Gärten „Hin-
ter der Schnurgasse“ verschoben, der Abstand zw ischen dem landw irtschaftli-
chen Anwesen und der neuen Wohnbaufläche w ird entsprechend vergrößert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Flächen schließen unmittelbar an die Bebauung im Osten von Kleestadt der 

„Aussiger Straße“ bzw. der „Heinrich-Ritzel-Straße“ an und erstrecken sich ca. 70 
m in östlicher Richtung auf bislang ackerbaulich genutzten Flächen. 

 
 
 Flächengröße: 1,78 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalplan Südhessen 2000 w ird diese Fläche als „Bereich für Land-

schaftsnutzung und -pflege“ dargestellt. Diese kann für Wohnsiedlungszw ecke im 
Rahmen der Eigenentw icklung in Anspruch genommen w erden kann. 

 Der Landschaftsplan trif f t außer der Empfehlung zur Anpflanzung von linienhaf-
ten Gehölzpflanzungen keine Aussagen. 

 
 Erläuterung: 
 Die Erschließung ist über die Aussiger Straße möglich. 
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 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Es soll eine Darstellung als „Wohnbaufläche“ erfolgen, und zwar so, dass eine 

Baufläche in einer Tiefe von ca. 60 m entlang des bisherigen Siedlungsrandes 
dargestellt w ird, die über die Aussiger Straße an das bestehende Straßennetz 
angebunden w erden kann. Nach Osten hin sollten zur Ortsrandgestaltung linien-
hafte Gehölzpflanzungen vorgesehen w erden, die anschließende Fläche ver-
bleibt als „Fläche für die Landw irtschaft“. 

 Wegen der benachbarten Wohnbebauung sollte zur Sicherung einer angemes-
senen Wohnruhe auch keine Darstellung als gemischte Baufläche erfolgen.  

 Eine darüber hinausgehende Ausdehnung nach Osten in die freie Landschaft bis 
zum Weg „Am Trettenberg“ sollte im Hinblick auf den voraussehbaren Bedarf des 
Stadtteiles Kleestadt w ährend der Geltungsdauer dieses Flächennutzungsplanes 
nicht erfolgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Das Plangebiet liegt am südw estlichen Ortsrand des Stadtteils Kleestadt entlang 

der rückw ärtigen Bebauung der „Landrat-Pfeiffer-Straße“. 
 
 
 Flächengröße: 1,53 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalplan Südhessen 2000 w ird diese Fläche als „Bereich für die Land-

wirtschaft“ als „Bereich für Landschaftsnutzung und -pflege“ bzw. „Regionaler 
Grünzug“ ausgew iesen. 

 Der Landschaftsplan empfiehlt linienhafte Gehölzpflanzungen und den Erhalt 
bzw . die Entw icklung von innerörtlichen Grünverbindungen. 

 
 
 Erläuterung: 
 Die Ergänzung der vorhandenen Wohnbebauung an der „Landrat-Pfeifer-Straße“ 

bis zu einer Tiefe von 60 m ist durchaus sinnvoll, da die Erschließung über eine 
Stichstraße mit der Aussiedlerstraße erfolgen kann. 

 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Die Fläche bietet sich w egen der Topographie, der Anbindung an die bestehende 

Erschließungsstraße zur Arrondierung der Siedlungsfläche des Stadtteils Klee-
stadt an. 
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Stadtteil Klein-Umstadt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Es handelt sich um eine zusammenhängende Hausgartenzone am nördlichen 

Ortsrand, die einen tradit ionellen Übergang zur angrenzenden Aue des Amorba-
ches darstellt. 

 
 
 Flächengröße: 0,4 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan Südhessen 2000 w eist diese Flächen als „Bereich für Land-

schaftsnutzung und -pflege“ sow ie als „Regionaler Grünzug“.  
 Der Landschaftsplan stellt diesen Teil der Flächen als besiedelten Bereich dar. 
 
 
 Erläuterung: 
 Die relativ tiefen Hausgärten sind bislang im Flächennutzungsplan als „Wohnbau-

fläche“ dargestellt. 
 Für eine Bebauung der rückw ärtigen Hausgartenbereiche (Hinterlandbebauung) 

wäre zusätzlich die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. 
 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
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 Begründung: 
 Es soll eine Darstellung als Wohnbaufläche erfolgen, um eine bauliche Nutzung 

im Rahmen der Innenentw icklung zu ermöglichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Das Plangebiet liegt am nördlichen Ortsrand von Klein-Umstadt östlich der zur 

Kleintierzuchtanlage führenden Straße „Der neue Weg“ bzw. zwischen der ein-
seitig im Süden bereits bebauten Straße „Hinter dem Jungerhaus“ und der Klein-
tierzuchtanlage. 

 
 
 Flächengröße: 0,56 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan Südhessen 2000 sieht hier einen „Bereich für Landschaftsnut-

zung und -pflege“ sow ie „Regionaler Grünzug“ vor.  
 Der Landschaftsplan sieht den Erhalt der hier vorhandenen Gärten bzw . Obst-

wiesen vor, der Ostteil ist als stark erosionsgefährdet charakterisiert.  
 
 
 Erläuterung: 
 Etw a in der Mitte der Fläche befindet sich ein größerer Obstbaumbestand. Bei 

den im Plangebiet vorhandenen Gebäuden handelt es sich hauptsächlich um 
landw irtschaftliche Anw esen. An der Südgrenze ist in Gegenlage zu der beste-
henden Ortslage ein Wohnhaus vorhanden. 

 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Die Darstellung einer Wohnbaufläche ist zur Sicherung einer angemessenen 

Eigenentw icklung des größten Stadtteiles erforderlich. Die Wohnbauflächendar-
stellung „Hinter dem Junkerhaus“ w ird dabei auf eine Bauplatztiefe auf der Nord-
seite des Weges hinter dem Junkerhaus nach Osten hin bis zur Höhe der Obst-
wiese auf dem Flurstück 114 beschränkt dargestellt. Die östlich angrenzende 
Fläche verbleibt als Fläche für die Landw irtschaft, zwischen „Neuer Weg“ und 
dieser Wohnbaufläche w ird Grünfläche - Garten dargestellt, um so einen Puffer 
zur nördlich angrenzenden Kleintierzuchtanlage sicherzustellen. Die Wohnbau-
flächendarstellung entlang der Straße „Hinter dem Junkerhaus“ ist sinnvoll, um 
hier einen ohnehin notw endigen Ausbau einer Erschließungsstraße wirtschaftli-
cher zu gestalten.  
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 Lage: 
 Der Bereich liegt südw estlich der bebauten Ortslage entlang der „Windfangstra-

ße“, der geprägt ist durch die bestehende gärtnerische Nutzung sow ie den 
Streuobstbestand. 

 
 
 Flächengröße: 0,9 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalplan Südhessen 2000 als „Bereich für Landschaftsnutzung und -

pflege“ und als „Regionaler Grünzug“ ausgew iesen. 
 Der Landschaftsplan sieht hier einen Konflikt mit den landschaftsplanerischen 

Zielsetzungen und der Planung / Absicherung der kleingärtnerischen Nutzung. 
Die Bebauung w ürde zu einer Zerstörung eines dörflich geprägten Ortsrandes mit 
geschützten Streuobstw iesen führen, w eshalb dieser Bereich von Bebauung frei-
gehalten w erden sollte. 

 
 
 Erläuterung: 
 Der Bereich, in dem sich bereits bauliche Anlagen u.a. auch eines landw irtschaft-

lichen Betriebes befinden, w urde seinerzeit aus der Genehmigung des Flächen-
nutzungsplanes herausgenommen.  

 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Aufgrund der bestehenden Nutzung ist eine Darstellung als Wohnbaufläche zur 

Eigenentw icklung des größten Stadtteils erforderlich. 
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 Lage: 
 Die Flächen liegen am südlichen Ortsrand von Klein-Umstadt zw ischen der 

L 3065 und der Verlängerung der Straße „Hochstädter Weg“. 
 
 
 Flächengröße: 4,18 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalplan Südhessen 2000 ist diese Fläche als „Siedlungsbereich - Pla-

nung“ ausgew iesen.  
 Der Landschaftsplan hält die Planung für grundsätzlich vertretbar. Bei der Pla-

nungsumsetzung sollte ein innerörtlicher Grünzug vorgesehen w erden, der ein 
angenehmes Erreichen der offenen Landschaft ermöglicht.  

 
 
 Erläuterung: 
 Im Regionalplan Südhessen 2000 sind über die Darstellungen im Entw urf zum 

Flächennutzungsplan hinaus in südw estlicher Richtung w eitere Flächen als Sied-
lungsbereich - Zuw achs ausgew iesen. Mit Blick auf die hier vorhandenen w ertvol-
len Streuobstw iesen beschränkt sich die Ausweisung der Bauflächen am südli-
chen Ortsrand hier auf die im Flächennutzungsplanentw urf dargestellten Flächen. 

 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Es handelt sich um die w esentliche Wohnbaulanddarstellung für den nach der 

Kernstadt größten Stadtteil, der für eine angemessene Weiterentw icklung erfor-
derlich ist. 
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 Stadtteil Raibach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Flächen liegen nördlich der bestehenden Bebauung entlang der Straße „Auf 

der Hölle“ am nördlichen Ortsrand von Raibach. 
 
 
 Flächengröße: 2,09 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalplan Südhessen 2000 ist der Bereich als „Regionaler Grünzug“ und 

als „Bereich für den Schutz und die Entw icklung von Natur und Landschaft“ aus-
gew iesen. 

 Der Landschaftsplan sieht hier zur Ortseingrünung die Pflanzung von Gehölzen 
entlang der bestehenden Bebauung vor. 

 
 
 Erläuterung: 
 Das Gelände w ird derzeit ackerbaulich intensiv genutzt und ist topographisch 

leicht bew egt, insbesondere der westliche Teil liegt exponiert. Eine Erschließung 
wäre über eine Anbindung an die in der Gemarkung Raibach gelegenen Straßen 
„Auf der Hölle“ bzw . den Ohlbachw eg möglich, w ährend die Fläche selbst in der 
Gemarkung Klein-Umstadt liegt. 
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 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung:  
 
 Für eine angemessene Eigenentw icklung ist nach den voraussehbaren Bedürf-

nissen auch für den Stadtteil Raibach eine attraktive und geeignete Wohnbauflä-
che darzustellen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Fläche liegt im südlichen Ortsrand von Raibach und bildet dabei die rückw är-

tigen Freibereiche der im Westen bzw . Osten bestehenden Bebauung. 
 
 
 Flächengröße: 0,1 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan Südhessen 2000 stellt die Fläche als „Siedlungsbereich, Be-

stand“ dar. Laut Landschaftsplan liegt die Fläche im besiedelten Bereich. 
 
 
 Erläuterung: 
 Lage innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „An der Weiher-

wiese / Am Winkelw eg“. 
 Im vorgenannten Bebauungsplan w erden die überbaubaren Grundstücksflächen 

auf jew eils ein Baufenster im Osten und Westen unmittelbar an der Erschlie-
ßungsstraße begrenzt und ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt, w eshalb 
auch die vorliegende Arbeitskarte diesen Bereich als Wohnbaufläche und nicht 
wie der bestehende Flächennutzugsplan als gemischte Baufläche darstellt. 

 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Die Darstellung ist zur Baulückenschließung erforderlich. 
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 Stadtteil Richen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Flächen erstrecken sich im Südw esten von Richen w estlich der „Hackersied-

lung“ und südlich der „Semder Straße“. 
 
 
 Flächengröße: 11,17 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der im Regionalplan Südhessen 2000 ausgew iesene „Siedlungsbereich - Zu-

wachs“ erstreckt sich weiter nach Südosten bis zur Bahnlinie hin auf Groß-
Umstädter Gemarkung und bildet hiermit die zentrale Siedlungserw eiterungsflä-
che für die Gesamtstadt. 
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 Bezüglich der Darstellung des Siedlungsbereiches - Zuwachs erachtet der Land-
schaftsplan die Planung für vertretbar. Bei der Siedlungsentw icklung sollte aller-
dings darauf geachtet w erden, dass Wegeverbindungen in Richtung Norden 
durch die Schaffung eines durchgängigen Grünzuges südlich und w estlich der 
Hackersiedlung ebenso erhalten bleiben w ie am Ortsrand und längs des Baches. 
An den Außenrändern des neuen Baugebietes sollten lt. Landschaftsplan Ein-
grünungsmaßnahmen (u.U. zur Bundesstraße hin verbunden mit Lärmschutz-
maßnahmen) eine Einbindung in die Landschaft sicherstellen. 

 
 
 Erläuterung: 
 Die Bauflächenentw icklung im Stadtteil Richen ist zu sehen mit der südlich an-

schließenden Bauflächenentw icklung auf Umstädter Gemarkung und die hier 
derzeit stattf indende Siedlungsentw icklung im Bereich des geplanten Bahnhalte-
punktes (G 1.2). 

 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung:  
 
 Die Darstellung als Wohnbaufläche ist in dem Bedarf an Wohnbauflächen insge-

samt begründet, der sich hier nicht nur aus dem Bedarf für Richen allein sondern 
auch für die Kernstadt ergibt. Für größere zusammenhängende Wohnbauflächen 
gibt es in der Kernstadt kaum Alternativen. Zur Sicherung einer angemessenen 
Baulandvorsorge ist daher die ergänzende Darstellung als Wohnbaufläche mit 
einer Größe von 11 ha erforderlich. 

 
 Im Rahmen der Umsetzung der Wohnbauflächenentw icklung durch die verbindli-

che Bauleitplanung kann dann im Einzelnen noch geprüft w erden, inw ieweit tat-
sächlich der im Flächennutzungsplan vorgesehene Umfang an Bauflächen aus-
genutzt w erden soll, da die Erschließung von Süden her (aus Richtung Umstadt) 
erfolgen soll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Flächen liegen am nördlichen Ortsrand von Richen nördlich der bestehenden 

Bebauung „Schubertw eg“. 
 
 
 Flächengröße: 0,32 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Ausweisung im Regionalplan Südhessen 2000 als „Regionaler Grünzug“ und als 

„Bereich für die Landw irtschaft“ 
 Laut Landschaftsplan befindet sich in diesem Bereich eine nach § 31 HENatG 

geschützte Obstw iese, und es soll auf dem angrenzenden Bereich eine Streu-
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obstw iese entw ickelt w erden. Generell soll der nördlich der Bebauung gelegene 
Bereich aus klimatischen und/oder landschaftsgestalterischen Gründen von Be-
bauung freigehalten w erden. Die Fläche liegt nicht im Landschaftsschutzgebiet. 

 
 
 Erläuterung: 
 Die Flurstücke sind auch durch die vorhandenen Wendeanlagen gut erschlossen. 
 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Es soll eine Arrondierung der Wohnbaufläche nach Norden hin stattf inden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Flächen liegen am nördlichen bzw . nordwestlichen Ortsrand des Stadtteiles 

Richen und sind derzeit ackerbaulich genutzt.  
 
 
 Flächengröße: 5,88 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan Südhessen 2000 stellt den nördlich der bebauten Ortslage ge-

legenen Bereich als „Regionaler Grünzug“ und die nördliche Teilf läche zusätzlich 
als „Bereich für die Landw irtschaft“ dar. 

 Im Norden ist eine Fläche zur Entw icklung von Streuobstw iesen im Landschafts-
plan dargestellt.  

 
 Laut Regionalplan Südhessen 2000 und Landschaftsplan ist die Darstellung ei-

nes Wohngebietes im vorgesehenen Umfang für den östlich gelegenen Bereich 
vertretbar, wobei zur Verbesserung der Einbindung in die Landschaft nach dem 
Landschaftsplan eine Ortsrandeingrünung vorgesehen werden sollte. Ein nähe-
res Heranrücken von Richen an den Siedlungsrand von Klein-Umstadt sollte je-
doch aus Gründen des Landschaftsbildes vermieden w erden, weshalb die w eiter 
östlich gelegenen Flächen als von Bebauung freizuhaltende Bereiche gekenn-
zeichnet sind.  

 
 
 Erläuterung: 
 Eine Anbindung an das bestehende Straßennetz ist über die Lessingstraße mög-

lich. 
 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
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 Begründung: 
 
 Die Darstellung ist zur Eigenentw icklung des Stadtteils erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Flächen schließen unmittelbar an die Bebauung „ Im Stiel 34“ an und liegen 

zw ischen der Straße „Im Stiel“ und der Straße „Die Hohl“ (L 3115). 
 
 
 Flächengröße: 0,07 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan trif f t die Aussage „Siedlungsbereich - Bestand“. 
 Die Satzungsgrenze nach § 34 BauGB verläuft bislang unmittelbar w estlich und 

südlich der genannten Flurstücke. Die Flurstücke w erden derzeit als Garten ge-
nutzt.  

 Nach den Aussagen des Landschaftsplanes sollen die innerörtlichen Grünflächen 
in diesem Bereich erhalten w erden.  

 
 
 Erläuterung: 
 Für diesen Bereich ist die Ergänzungssatzung „Im Stich“ im Aufstellungsverfah-

ren. 
 
 
 Geplante Darstellung: Wohnbaufläche 
 
 Begründung:  
 
 Die Darstellung ist erforderlich, um hier eine aufgelockerte Wohnbauflächenent-

wicklung zu ermöglichen.  
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 Lage: 
 Die Flächen liegen zw ischen der Bebauung im Bereich „Rieslingw eg“ und der 

Bahntrasse. 
 
 
 Flächengröße: 1,33 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan Südhessen 2000 w eist diese Flächen als „Siedlungsbereich - 

Bestand“ aus. 
 
 Laut Landschaftsplan sollten die innerörtlichen Grünflächen erhalten w erden. 
 Der gült ige Flächennutzungsplan stellt den südw estlichen Teilbereich bereits als 

„Gemischte Baufläche“ dar. 
 
 
 Erläuterung: 
 Die Flächen stellen sich überw iegend als Hausgärten und Kleingärten dar. 
 Im Rieslingw eg liegt bereits ein Abw asserkanal; eine ergänzende Bebauung 

könnte diese Infrastruktureinrichtung w irtschaftlicher ausnutzen.  
 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Es soll eine Darstellung als Wohnbaufläche erfolgen, um eine bauliche Nutzung 

im Rahmen der Innenentw icklung zu ermöglichen. 
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Stadtteil Semd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die geplante Baufläche liegt am nördlichen Ortsrand von Semd nördlich der be-

stehenden Bebauung entlang des „Fasanenringes“.  
 
 
 Flächengröße: 1,68 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalplan Südhessen 2000 sind diese Flächen als „Bereich für Land-

schaftsnutzung und -pflege“ ausgew iesen.  
 
 Laut Landschaftsplan ist die im bisherigen Flächennutzungsplan dargestellte 

Wohnbaufläche mit einer entsprechenden Ortsrandeingrünung vertretbar. 
 Ansonsten triff t der Landschaftsplan die Aussage „Ackerflächen“ und sieht eine 

Anpflanzung von Laubbäumen entlang der L 3115 und längs des bestehenden 
östlichen Ortsrandes vor. 

 
 
 Erläuterung: 
 Die Erschließung kann in Verlängerung der bestehenden Straße „Buschw eg“ 

erfolgen, w obei auch eine von Seiten des Landschaftsplanes geforderte Eingrü-
nung entlang des zukünftigen Ortsrandes vorgesehen ist. 
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 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Die Darstellung als Wohnbaufläche erfolgt zur Deckung des Eigenbedarfs des 

Stadtteiles. Nördlich des Buschw eges wird daher in einer Tiefe von ca. 90 m eine 
„Wohnbaufläche“ dargestellt. Zur Sicherung einer angemessenen Ortsrandein-
grünung erfolgt eine entsprechende symbolhafte Darstellung. Des Weiteren soll 
am Ortsrand eine Grünfläche – Kinderspielplatz im Flächennutzungsplan darge-
stellt w erden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Flächen liegen am südlichen Ortsrand von Semd unmittelbar angrenzend an 

die Bebauung entlang der Straße „Auf dem Berg“ bzw . „Am Frauengraben“. 
 
 
 Flächengröße: 0,23 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalplan Südhessen 2000 sind diese Flächen als „Siedlungsbereich - 

Bestand“ bzw . als „Bereich für Landschaftsnutzung und -pflege“ ausgewiesen.  
 Der Landschaftsplan triff t hier die Aussage „Kleingärten“. 
 Östlich dieses Bereiches schließt der Bebauungsplan „Südlich der Oberendstra-

ße, 2. Änderungsplan“ an, der die Bebaubarkeit der auf gleicher Höhe gelegenen 
Grundstücke regelt. Von der Wendeanlage sind die Gärten über einen relativ 
breiten Weg von Osten her an die Straße „Am Frauengraben“ angebunden und 
von Norden her über die Oberendstraße erschlossen. 

 Die Grenze nach § 34 BauGB für den Ortsteil verläuft bislang nördlich der beste-
henden Gärten und auch nördlich der bereits bebauten Anw esen „Auf dem Berg“ 
Nr. 2 und 4. 

 
 
 Erläuterung: 
 Die Flächen können über die bestehende Straße „Am Frauengraben“ erschlos-

sen w erden und runden die bebaute Ortslage in diesem Bereich ab.  
 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Durch die Darstellung als Wohnbaufläche erfolgt eine Arrondierung der Sied-

lungsfläche des Stadtteiles. 
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 Lage: 
 Bei den Flächen handelt es sich um einen Bereich am südw estlichen Ortsrand 

von Semd nördlich des Weges „Mühlhohl“. 
 
 
 Flächengröße: 0,43 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalplan Südhessen 2000 ist der östliche Teil des Gew anns „An der 

Mühlhohl“ als Bereich für „Landschaftsnutzung und -pflege“ und der angrenzende 
Teil als „Bereich für die Landw irtschaft“ sowie „Regionaler Grünzug“ dargestellt.  

 
 
 Erläuterung: 
 Bei dem Flurstück Nr. 545/1 handelt es sich um ein im östlichen Teil bereits mit 

gew erblich genutzten Gebäuden bebautes Grundstück, die Erschließung erfolgt 
über einen landw irtschaftlichen Weg. 

 
 
 Geplante Darstellung:  Gemischte Baufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Durch die Darstellung soll die bestehende Nutzung auch auf dieser Ebene pla-

nungsrechtlich abgesichert w erden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Das Plangebiet liegt am w estlichen Ortsrand von Semd w estlich der Bebauung 

entlang des Kurt-Schumacher-Ringes. 
 
 
 Flächengröße: 2,1 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalplan Südhessen 2000 ist diese Fläche als „Bereich für Landschafts-

nutzung und -pflege“ gekennzeichnet.  
 Hinsichtlich der überplanten Flächen trif f t der Landschaftsplan keine Darstellun-

gen. Lediglich die Planung eines Kleingartengebietes im Norden stuft der Land-
schaftsplan als bedenklich ein und sieht dadurch eine Beeinträchtigung des an 
dieser Stelle strukturreichen Ortsrandes.  
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 Erläuterung: 
 Die Flächen w erden landw irtschaftlich genutzt. Im Süden grenzt eine gew erbliche 

Nutzung an, im Norden ein Kleingartengebiet. 
 Städtebaulich positiv ist die Lage dieser Fläche in unmittelbarer Nähe zum Orts-

kern mit einer direkten Anbindung an die dort vorhandenen Infrastruktureinrich-
tungen. 

 
 
 Geplante Darstellung: Wohnbaufläche 
 
 
 
 Begründung:  
 
 Die Darstellung als Wohnbaufläche ist zur Eigenentw icklung des Ortsteils erfor-

derlich. 
 
 Mit Blick auf den zukünftigen Ortsrand sieht der Flächennutzungsplan auch die 

Darstellung eine aus landschaftsplanerischer Sicht notwendigen Anpflanzung 
vor. 
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 Stadtteil Wiebelsbach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Flächen liegen am w estlichen Ortsrand von Wiebelsbach, unmittelbar an-

grenzend an die Bebauung Odenw aldstraße 22a. 
 
 
 Flächengröße: 0,13 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Die Fläche südlich des Weges  ist im Regionalplan Südhessen 2000 als „Sied-

lungsbereich – Bestand“ bzw . „Bereich für Landschaftsnutzung und –pflege“ be-
zeichnet. 

 Aufgrund der bestehenden und nach HENatG geschützten Obstw iesen beurteilt 
der Landschaftsplan die Planung einer gemischten Baufläche außerhalb der bis-
herigen Grenze des im Zusammenhang bebauten Ortsteils als nicht vertretbar, 
da w ertvolle dörf liche Randstrukturen, insbesondere die für Arten und Lebens-
gemeinschaften w ertvollen Streuobstw iesen, zerstört w ürden. 

 Die Satzungsgrenze nach § 34 BauGB schließt die Bebauung des Anw esens 
Odenw aldstraße Nr. 22a noch mit ein und verläuft ansonsten ca. 30 m parallel 
zur Odenw aldstraße. Die rückw ärtigen Teile der Grundstücke liegen entspre-
chend im Außenbereich. 
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 Der nördliche Teil ist im Regionalplan Südhessen 2000 als „Siedlungsbereich – 
Bestand“ bzw . „Bereich für Landschaftsnutzung und –pflege“ gekennzeichnet. 

 Der vordere Teil des Flurstücks Nr. 691, w estlich des Anwesens Odenw aldstra-
ße 24 gelegen, liegt noch innerhalb des durch die Satzung nach § 34 BauGB de-
finierten Innenbereichs.  

 
 
 Erläuterung: 
 Der Bereich w estlich der Anw esen Odenw aldstraße Nr. 22a und 24 ist durch das 

ausgebaute Teilstück der Odenw aldstraße erschlossen und auch topographisch 
für eine Bebauung geeignet. 

 
 
 Geplante Darstellung:  Gemischte Baufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Die Darstellung als Gemischte Baufläche entspricht w eitgehend dem Bestand 

bzw . der Abgrenzung der im Zusammenhang bebauter Ortsteils und ermöglicht 
darüber hinaus eine Arrondierung des Ortsrandes zur Ausnutzung der bestehen-
den Erschließungsmöglichkeit. 

 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Flächen schließen sich unmittelbar an die bestehende Bebauung „ Im Strutt-

feld“ im Osten des Stadtteils Wiebelsbach an. 
 
 
 Flächengröße: 2,3 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan Südhessen  2000 stellt diese Flächen als „Bereich für Land-

schaftsnutzung und -pflege“ dar.  
 Der Landschaftsplan sieht für die unmittelbar  östlich des bisherigen Ortsrandes 

gelegenen Kleingärten den Erhalt dieser innerörtlichen Grünstrukturen vor. 
 
 
 Erläuterung: 
 Es handelt sich, mit Ausnahme der hinter den Baugrundstücken gelegenen 

Obstbaumreihe und den o. g. Kleingärten, um Ackerflächen.  
 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 

W 11 



Flächennutzungsplan Groß-Umstadt 
Begründung  Bauflächen 
 
 

 
  Seite 77 

 Begründung: 
 
 Die Darstellung als Wohnbaufläche ist zur Eigenentw icklung des Stadtteils erfor-

derlich. Die Fläche w ird – unter Erhalt des Obstbaumstreifens - ca. 60 m tief als 
Wohnbaufläche dargestellt w erden, w odurch einerseits ein ausreichender Ab-
stand zur exponiert gelegenen katholischen Kirche und andererseits eine zw ei-
zeilige Bautiefe sichergestellt w ird. 

 
 Die Fläche stellt  die w esentliche Siedlungsentw icklungsfläche für den Stadtteil 

dar. Zudem lässt sich diese Fläche sukzessive nach Bedarf erschließen und 
bebauen und liegt verkehrsgünstig im Hinblick auf die Erreichbarkeit mit ÖPNV 
(Bahnhof) und Pkw . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Bei den Flächen handelt es sich bislang um innerörtliche Grünflächen, die sich 

als Obstgarten darstellen. 
 
 
 Flächengröße: 0,52 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Der Regionalplan Südhessen 2000 w eist diese Flächen als „Siedlungsbereich - 

Bestand“ aus.  
 Der Landschaftsplan stellt die Fläche z.T. als Kleingärten bzw . als besiedelter 

Bereich dar und schlägt den Erhalt der innerörtlichen Grünfläche vor. 
 
 
 Erläuterung: 
 Die Flächen w erden überw iegend als Hausgärten, z. T mit Kleintierhaltung und 

alten Hochstammobstbäumen, genutzt. 
 Die Flächen liegen bislang außerhalb der Satzungsgrenze nach § 34 BauGB, die 

sich an der vorhandenen Bebauung or ientiert.  
 
 
 Geplante Darstellung:  Gemischte Bauflächen 
 
 
 Begründung: 
 
 Die Darstellung ist zur Innenentw icklung des Stadtteils erforderlich. 
 
 
 
 

W 12 
 



Flächennutzungsplan Groß-Umstadt 
Begründung  Bauflächen 
 
 

 
  Seite 78 

 
 
 
 
 Lage: 
 Die Flächen befinden sich nördlich bzw . nordöstlich der bestehenden Bebauung 

„Auf der Gasse“ am östlichen Ortsrand von Wiebelsbach. 
 
 
 Flächengröße: 0,2 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalplan Südhessen 2000 sind diese Flächen als „Siedlungsbereich – 

Bestand“ bzw . „Bereich für Landschaftsnutzung und –pflege“ gekennzeichnet. 
 Laut Landschaftsplan sollte der Bereich südlich des Weges „Auf der Gasse“ mit 

seinem Obstw iesenbestand von Bebauung aus klimatischen und/oder land-
schaftsgestalterischen Gründen freigehalten w erden. 

 Nach dem Landschaftsplan handelt es sich um eine geschützte Obstw iese. 
 
 Der Landschaftsplan w eist die Flurstücke nördlich des Weges als Kleingärten aus 

und sieht eine Erhaltung dieser innerörtlichen Grünflächen vor bzw . kennzeichnet 
einen Teil der Fläche als „Besiedelter Bereich“.  

 Die Flächen liegen bislang außerhalb der Satzungsgrenze nach § 34 BauGB. 
 
 
 Erläuterung: 
 Mit Blick auf die vorhandene Erschließung durch die Straße „Auf der Gasse“ ist 

eine Inanspruchnahme von Teilen der innerörtlichen Gärten bzw . der bestehen-
den Obstw iese zum Zw ecke der Eigenentw icklung begründbar. 

 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Die Darstellung ist zur Innenentw icklung des Stadtteils erforderlich. 
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 Lage: 
 Die Flächen erstrecken sich südlich der bestehenden Bebauung entlang der 

Straße „Die Ettern“ am südlichen Ortsrand von Wiebelsbach. 
 
 
 Flächengröße: 0,46 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalplan Südhessen 2000 ist als „Bereich für Landschaftsnutzung und –

pflege“ dargestellt. Direkt südlich grenzt der „Bereich für besondere Klimafunktio-
nen“ an.  

 Laut Landschaftsplan sollten die hier bestehenden Gärten als innerörtliche Grün-
flächen erhalten w erden. Auch sollte der Bereich der Flurstücke Nr. 101-103 mit 
geschützten Obstw iesen aus klimatischen und/oder landschaftsgestalterischen 
Gründen von einer Bebauung freigehalten w erden. 

 
 
 Erläuterung: 
 Südlich dieser Fläche bestehen w eitere landw irtschaftliche Gebäude.  
 Die Erschließung ist durch die bestehende Straße „Die Ettern“ gesichert.  
 
 
 Geplante Darstellung:  Wohnbaufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Die Darstellung als Wohnbaufläche ist zur Eigenentw icklung erforderlich nach 

Süden bis zu dem Weg nach Ober  Nauses ausgedehnt; die darüber  hinausge-
hende Fläche w ird weiterhin als „Grünfläche - Garten“ dargestellt w erden. 

 
 Auf die vollständige Überplanung der bestehenden Gärten w ird verzichtet, um 

diese als tradit ioneller Übergangsbereich zur freien Landschaft zu erhalten blei-
ben, auch mit Blick auf die im Süden bestehenden landw irtschaftlichen Gebäude. 
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C1.2  Neue gewerbliche Bauflächen und Sonderbaufläc hen 
 
 Zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen w erden im Flächennutzungs-

plan für eine gew erbliche Bebauung neue gew erbliche Bauflächen und Sonder-
bauflächen  dargestellt. Die Er läuterung erfolgt stadtteilbezogen. 

 
 Der w esentliche Standort für die Neuausw eisung von gew erblichen Bauflächen  

im Nordw esten der Kernstadt ergibt sich ebenfalls aus den Vorgaben des Regio-
nalplanes Südhessen 

 
 Der Flächennutzungsplan sieht bei den für eine gew erbliche Bebauung vorgese-

henen Flächen nach der allgemeinen Art der Nutzung grundsätzlich eine gew erb-
liche Baufläche vor. Hieraus könnte theoretisch in der verbindlichen Bauleitpla-
nung sow ohl ein Gew erbe- als auch ein Industriegebiet entw ickelt w erden.  

 
 Eine Entw icklung zu einem Industriegebiet im Sinne des § 9 Baunutzungsverord-

nung ist jedoch bei vielen der bisher dargestellten gew erblichen Bauflächen im 
Hinblick auf den Immissionsschutz ohnehin nicht möglich und auch nicht vorge-
sehen. Im übrigen sind für die meisten der bisher dargestellten gew erblichen 
Bauflächen bereits rechtskräftige Bebauungspläne vorhanden, die hier ebenfalls 
ein Gew erbegebiet festsetzen. Aus diesem Grund w ird nun für die gew erblichen 
Bauflächen teilw eise die Differenzierungsmöglichkeit gemäß § 5 Abs. 2 BauGB 
genutzt 

 
 
 Begründet durch die in den letzten Jahren verschärfte rechtliche Betrachtungs-

weise bezüglich der Zulässigkeit von Bauvorhaben bestimmter Größe, Ordnung 
und Nutzung, w ird die Darstellung von Sonderbauflächen im Flächennutzungs-
plan notw endig. 

 
 
 

 Stadtteil Heubach 
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 Lage: 
 Das Gebiet erstreckt sich am w estlichen Ortsrand von Heubach vorgelagert der 

bestehenden Bebauung entlang der Straße „Erlenw eg“ unmittelbar nördlich der 
„Wilhelm-Leuschner Straße“ (K 104). 

 
 
 Flächengröße: ca. 2,13 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Rahmen des Planverfahrens zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Un-

term Witt igw eg“ wurden von Seiten des Regierungspräsidiums Darmstadt aus 
Sicht der Raumordnung und Landesplanung keine Bedenken erhoben, da die 
Fläche im ausgew iesenen „Siedlungsbereich – Bestand“ liegt und diese auch für 
die bauleitplanerische Ausw eisung kleinerer gew erblicher Flächen in Frage 
kommen. 

 Laut Landschaftsplan besteht ein hohes Konfliktpotential. Der Uferstreifen zum 
Pferdsbach sollte naturnah entw ickelt w erden.  

 Die Fläche ist im bestehenden Flächennutzungsplan als Wohnbauflächenerw ei-
terung dargestellt. Zum Pferdsbach hin ist eine Grünfläche vorgesehen. 

 
 
 Erläuterungen: 
 Hierhin soll eine Betriebsverlagerung aus beengten Verhältnissen im Altortsbe-

reich von Heubach erfolgen. Die Fläche ist relativ eben und daher als eine der 
wenigen Flächen überhaupt für eine Verlagerung eines ortsansässigen Betriebes 
geeignet, zumal aufgrund der Anbindung über die Kreisstraße eine gew erbliche 
Nutzung im Hinblick auf Verkehrsvermeidung und Immissionsschutz nur an die-
ser Stelle denkbar w äre.  

  
 Für das Vorhaben ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Unterm Witt igw eg“ 

im Aufstellungsverfahren. 
 
 
 Geplante Darstellung: Gew erbegebiet; östlicher Teil überlagert mit Nut-

zungsbeschränkungen. 
 
 
 Begründung: 
 
 Mit Blick auf den Wunsch eines ortsansässigen Betriebes zur Sicherung eines 

Betriebsstandortes und der damit verbundenen Arbeitsplätze im Stadtteil erfolgt 
hier eine Darstellung als „Gew erbegebiet“.  

 Zum Pferdsbach hin w ird eine ausreichende Grünzone dargestellt und insbeson-
dere am Ostrand hin zusätzlich eine Fläche für Nutzungsbeschränkungen darge-
stellt, um den hier angrenzenden Wohn- bzw . gemischten Bauflächen einen an-
gemessenen Immissionsschutz sicherzustellen.  
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 Stadtteil Kleestadt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Flächen erstrecken sich westlich der bebauten Ortslage von Kleestadt und 

unmittelbar zw ischen der L 3065 und der Bahntrasse und reichen von Süden et-
wa ab der Höhe der Einmündung der L 3115 in die L 3065 bis auf Höhe der Ein-
mündung der Straße „Am Haimgesberg“ im Norden. 

 
 
 Flächengröße: 9,57 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalplan Südhessen 2000 w ird die Fläche als „Bereich für Landschafts-

nutzung und -pflege“ ausgew iesen. 
 Der Landschaftsplan sieht den Erhalt eines Feldgehölzes (in der Mitte der Flä-

che) als geschütztes Biotop vor. 
 
 
 Erläuterung: 
 Der überw iegende Teil der Flächen ist intensiv ackerbaulich genutzt. 
 
 
 Geplante Darstellung:  Gew erbegebiet; östliche Teilf läche mit Nutzungsbe-

schränkungen. 
 
 
 Begründung:  
 
 Im nördlichen Teil des Stadtgebietes bestehen keine gew erblichen Entw icklungs-

flächen. Daher ist hier die Darstellung einer gew erblichen Baufläche sinnvoll. 
 Wegen der Nähe zur Wohnbebauung ist eine Gew erbegebietsdarstellung erfor-

derlich. 
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 Stadtteil Umstadt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Es handelt sich um nordw estlich bzw. nördlich des bestehenden Industrie- und 

Gew erbegebietes gelegene Flächen östlich der B 45 nördlich der Kernstadt. 
 
 
 Flächengröße: 21,56 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalpan Südhessen 2000 sind diese Bereiche hauptsächlich als „Bereich 

für Industrie und Gew erbe – Zuwachs“ bzw. die nördliche Teilf läche als „Sied-
lungsbereich - Zuw achs“ ausgewiesen. 

 Die Planungen sind lt. Landschaftsplan vertretbar, wobei bei der Siedlungsent-
wicklung in diesem Bereich darauf geachtet w erden solle, dass eine angenehme 
Wegeverbindung in Richtung Norden durch Schaffung eines durchgängigen 
Grünzuges südlich und w estlich der Hackersiedlung erhalten bleibe. 

 Darüber hinaus sollte am Außenrand des neuen Baugebietes durch Eingrünung 
eine Einbindung in die Landschaft erfolgen, w as auch mit Lärmschutzmaßnah-
men zur Bundesstraße hin verbunden w erden könne. 
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 Erläuterung: 
 Mit Ausnahme einiger Obstbaum- und Halbstammkulturen handelt es sich um 

überw iegend als Acker genutzte Flächen.  
 
 Für die Flächen der DLG und der Umgebung ist der Bebauungsplan „Max-Eyth-

Weg“ im Aufstellungsverfahren. 
 
 Geplante Darstellung: Gew erbliche Baufläche bzw. im nördlichen Teil als 

Gew erbegebiet mit Nutzungsbeschränkung.  
 
 Begründung: 
 
 Die Fläche stellt die w esentliche gew erbliche Entw icklungsfläche für die Gesamt-

stadt dar. Daher ist die Darstellung als gew erbliche Baufläche erforderlich. 
 Die teilw eise Darstellung als Gew erbegebiet ist aus Immissionsschutzgründen 

erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Flächen liegen zw ischen der B 45 und der Bahntrasse südlich unmittelbar 

angrenzend an ein bestehendes Gew erbegebiet am südlichen Rand von Um-
stadt. 

 
 
 Flächengröße: 15,01 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalplan Südhessen 2000 ist der bebaute Bereich zw ischen Bahnlinie 

und Hans-Böckler-Straße als „Bereich für Industrie und Gew erbe – Bestand“ 
bzw . bis zur B 45 als „Bereich für Industrie und Gew erbe – Planung“ ausgew ie-
sen. Die restlichen zw ei Drittel der Flächen zw ischen Bahnlinie / B 45 / Hans-
Böckler-Straße sind als „Regionaler Grünzug“ sow ie als „Bereich für die Land-
wirtschaft“ und als „Bereich für Landschaftsnutzung und –pflege“ (nördlicher Teil) 
dargestellt. 

 Lt. Landschaftsplan ist die gew erbliche Planung unter Berücksichtigung der Ab-
grenzung nach dem Regionalplan vertretbar, w obei die bestehenden Abpflan-
zungen erhalten und die neuen Gew erbeflächen angemessen eingegrünt w erden 
sollten. 

 Im Landschaftsplan erfolgt eine Kennzeichnung im nördlichen Teil mit dem Sym-
bol „Schutz der Böden vor Erosion durch Wasser bei der Landbew irtschaftung“. 

 
 
 Erläuterung: 
 Mit Blick auf die Lage zw ischen Verkehrstrassen einerseits und angrenzend an 

ein bestehendes Gew erbegebiet andererseits eignen sich die Flächen auch 
zw ecks Bereitstellung von Erw eiterungsflächen für bestehende Betriebe für die 
dargestellte gew erbliche Nutzung. 

G 29 



Flächennutzungsplan Groß-Umstadt 
Begründung  Bauflächen 
 
 

 
  Seite 85 

 
 
 Geplante Darstellung:  Gew erbliche Baufläche 
 
 
 Begründung:  
 
 Die Darstellung zusätzlicher gew erblicher Flächen in einer Größe von 15 ha ist 

als Erw eiterungsflächen insbesondere für die Fa. Resopal erforderlich. Zur An-
bindung an die B 45 ist ein w eiterer Anschluss auf der Ostseite der B 45 zur Si-
cherung der Erschließung erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Flächen liegen innerhalb des Gew erbegebietes östlich der B 45 im Westen 

von Umstadt. 
 
 
 Flächengröße: 2,01 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalplan Südhessen 2000 ist der bebaute Bereich als „Bereich für Indust-

rie und Gew erbe – Bestand“ ausgew iesen.  
 Im. Landschaftsplan sind die bestehenden Obstw iesen dargestellt, w obei die 

westlichere zusätzlich mit dem Symbol für den Erhalt innerörtlicher Grünflächen, 
Obstw iesen, landw irtschaftlicher Flächen, Privat- und Kleingärten gekennzeich-
net ist.  

 
 
 Erläuterung: 
 Mit Blick auf die Lage innerhalb eines bestehenden Gew erbegebietes und die 

bereits vorhandenen Erschließungsanlagen eignen sich die Flächen für die dar-
gestellte Nutzung als Sonderbaufläche - Einkauf.  

 
 Für die mittlere Teilf läche ist der Bebauungsplan „Bebauungsplan „Gew erbege-

biet Seegraben / Semder Weg, 1. Änderung“ im Aufstellungsverfahren. 
 
 
 
 Geplante Darstellung:  Sonderbaufläche - Einkauf 
 
 
 Begründung: 
 
 Die Darstellung als Sonderbaufläche ist zur Ergänzung des Nahversorgungsan-

gebotes an der Georg-August-Zinn-Straße erforderlich. Hier soll insbesondere 
eine Fachmarktentw icklung stattf inden. 
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 Lage: 
 Die Flächen liegen nördlich der Habitzheimer Straße und unmittelbar w estlich der 

Bahntrasse innerhalb der bebauten Ortslage von Umstadt. 
 
 Flächengröße: 1,78 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalplan Südhessen 2000 ist der bebaute Bereich als „Siedlungsbereich 

– Bestand“ ausgew iesen.  
 Der Landschaftsplan w eist diese Flächen als besiedelten Bereich aus und stellt 

die auf den Stellplatzflächen vorhandenen Laubbäume dar 
 
 Erläuterung: 
 Bei den Flächen handelt es sich um durch Einzelhandelsbetriebe genutzte Flä-

chen, die mit Blick auf die geänderten Nutzungsanforderungen ihre Betriebe er-
weitern wollen, w eshalb aus planungsrechtlichen Gründen und unter der Zielset-
zung die Nahversorgung der Bevölkerung an diesem Standort auch in Zukunft zu 
gew ährleisten, eine Darstellung als Sonderbaufläche – Einkauf notw endig ist. 

 
 Für diesen Bereich ist derzeit der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Habitz-

heimer Straße“ im Aufstellungsverfahren. 
 
 
 Geplante Darstellung:  Sonderbaufläche – Einkauf 
 
 
 Begründung: 
 
 Die Darstellung ist zur Sicherung der Nahversorgung der Kernstadt erforderlich. 
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 Stadtteil Richen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Das Plangebiet liegt am nordw estlichen Ortsrand von Semd, w estlich der beste-

henden Gew erbebauten bzw . der Kläranlage und nördlich der Semder Straße. 
 
 
 Flächengröße: 4,27 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Die Fläche ist im Regionalplan Südhessen 2000 als „Regionaler Grünzug“ sow ie 

als „Bereich für den Schutz oberirdischer Gew ässer - Planung“ und als „Bereich 
für die Grundw assersicherung“ ausgew iesen. 

 Die Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Untere Gersprenz“. 
 
 
 Erläuterung: 
 Die Flächen sind landw irtschaftlich genutzt und liegen außerhalb des festgesetz-

ten Überschwemmungsgebietes. 
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 Geplante Darstellung:  Gew erbliche Baufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Die Darstellung als Gew erbliche Baufläche ist zur mäßigen Ansiedlung von Ge-

werbe im Ortsteil Richen durchaus sinnvoll (Arbeitsplätze vor Ort) und wird vom 
Bürger gew ünscht. Es gibt keine anderen geeigneten Flächen in Richen. Ein An-
schluss an das bereits bestehende Gew erbegebiet (Kläranlage und Bauhof) eig-
net sich hierfür.  

 
 Von der Darstellung der „Gew erbliche Baufläche“ w ird das Überschwemmungs-

gebiet ausgenommen. 
 



Flächennutzungsplan Groß-Umstadt 
Begründung  Bauflächen 
 
 

 
  Seite 89 

 Stadtteil Semd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lage: 
 Die Flächen liegen unmittelbar südlich der B 26 im Nordw esten der Gemarkung 

Semd jenseits der bestehenden Bebauung in Form eines Baumarktes sow ie ei-
nes Verbrauchermarktes auf Dieburger Gemarkung. Im Westen grenzen sie un-
mittelbar an die Klein-Zimmerner Straße an die K 128 an. 

 
 
 Flächengröße: 16,32 ha 
 
 
 Fachplanungen: 
 Im Regionalplan Südhessen 2000 ist dieser Bereich als „Regionaler Grünzug“ 

und als „Bereich für Landschaftsnutzung und -pflege“ ausgew iesen.  
 Laut Regionalplanung hat die bauleitplanerische Ausweisung von Industrie- und 

Gew erbegebieten innerhalb der ausgew iesenen „Bereiche für Industrie und Ge-
werbe, Bestand und Zuw achs“ stattzufinden.  

 Die Flächen liegen im Landschaftsschutzgebiet „Auenverbund Untere 
Gersprenz“. 

 Der Landschaftsplan stellt den größten Teil der Fläche als Ackerflächen dar.  
 
 
 Erläuterung: 
 Die Flächen w erden ackerbaulich intensiv genutzt. 
 
 
 Geplante Darstellung:  Gew erbliche Baufläche 
 
 
 Begründung: 
 
 Die Darstellung als Gew erbliche Baufläche erfolgt, um im Sinne einer regionalen 

Zusammenarbeit mit Groß-Zimmern und Dieburg hier eine Gew erbefläche zu 
entw ickeln.  
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C 2  Bauflächenbilanz: 
 
 
 Stadtteil Dorndiel  
  

Stadtteile Flächen im 
Vorentwurf 

 

Bemerkung 

1,46 ha Wohnbauflächen 
Dorndiel 0,54 ha Gemischte Bauflächen 

Gesamt 2,00 ha Bauflächen  

 
 
 
 Stadtteil Heubach  
  

Stadtteile Flächen im 
Vorentwurf 

 

Bemerkung 

1,2 ha Wohnbauflächen 
Heubach 

     2,13 ha Gewerbliche Bauflächen 

Gesamt 3,33 ha Bauflächen  

 
 
 
 Stadtteil Kleestadt  
  

Stadtteile Flächen im 
Vorentwurf 

 

Bemerkung 

     4,65 ha Wohnbauflächen 
Kleestadt 

9,57 ha Gewerbliche Bauflächen 

Gesamt 14,22 ha Bauflächen 
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 Stadtteil Klein-Umstadt  
  

Stadtteile Flächen im 
Vorentwurf 

 

Bemerkung 

Klein- 
Umstadt 

6,04 ha Wohnbauflächen 

 
 
 
 Stadtteil Raibach  
 

Stadtteile Flächen im 
Vorentwurf 

 

Bemerkung 

Raibach 2,19 ha Wohnbauflächen 
 
 
 
 Stadtteil Richen  
  

Stadtteile Flächen im 
Vorentwurf 

 

Bemerkung 

18,77 ha Wohnbauflächen 
Richen 

4,27 ha Gewerbliche Bauflächen 

Gesamt 23,04 ha Bauflächen 

 
 
 
 Stadtteil Semd  
  

Stadtteile Flächen im 
Vorentwurf 

 

Bemerkung 

4,01 ha Wohnbauflächen 

0,43 ha Gemischte Bauflächen Semd 

16,32 ha Gewerbliche Bauflächen 

Gesamt 20,76 ha Bauflächen 
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 Stadtteil Wiebelsbach  
  

Stadtteile Flächen im 
Vorentwurf 

 

Bemerkung 

2,96 ha Wohnbauflächen 
Wiebelsbach 

0,65 ha Gemischte Bauflächen 

Gesamt 3,61 ha Bauflächen 

 
 
 
 Stadtteil Umstadt  
  

Stadtteile Flächen im 
Vorentwurf 

 

Bemerkung 

8,72 ha Wohnbauflächen 

1,23 ha Gemischte Bauflächen 

36,57 ha Gewerbliche Bauflächen 
Umstadt 

3,79 ha Sonderbauflächen 

Gesamt 50,4 ha Bauflächen (W/M) 
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 Bauflächen Gesamtstadt (Stand: Juli 2008) 
  

Stadtteile Flächen im 
Vorentwurf 
 

 

Bemerkung 

1,46 ha Wohnbauflächen 
Dorndiel 

0,54 ha Gemischte Bauflächen 

1,2 ha Wohnbauflächen 
Heubach 

    2,13 ha Gewerbliche Bauflächen 

4,65 ha Wohnbauflächen 
Kleestadt 

9,57 ha Gewerbliche Bauflächen 

Klein- 
Umstadt 

6,04 ha Wohnbauflächen 

Raibach 2,19 ha Wohnbauflächen 

4,01 ha Wohnbauflächen 

0,43 ha Gemischte Bauflächen Semd 

16,32 ha Gewerbliche Bauflächen 

2,96 ha Wohnbauflächen 
Wiebelsbach 

0,65 ha Gemischte Bauflächen 

18,77 ha Wohnbauflächen 
Richen 

4,27 ha Gewerbliche Bauflächen 

8,72ha Wohnbauflächen 

1,23 ha Gemischte Bauflächen 

36,57 ha Gewerbliche Bauflächen 
Umstadt 

3,79 ha Sonderbauflächen 

  

50,00 ha Wohnbauflächen 

2,85 ha Gemischte Bauflächen 

68,86 ha Gewerbliche Bauflächen 

GESAMT 

3,79 ha Sonderbauflächen 
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D Flächen mit Nutzungsbeschränkungen  
 
 Ein Erfordernis zur Darstellung einer Fläche für Nutzungsbeschränkungen oder 

für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umw elteinw irkungen im Sinne 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) ergibt sich dort, wo unver-
trägliche Flächennutzungen unmittelbar aneinander grenzen oder dicht beieinan-
der liegen. Als unverträglich w ird z.B. die Nachbarschaft von Baugebieten ange-
sehen, deren schalltechnische Orientierungsw erte sich nach dem Beiblatt zur 
DIN 18005 um mehr als 5 dB(A) unterscheiden. Die städtebaulichen Orientie-
rungsw erte des Beiblattes zur DIN 18005 sind zw ar keine verbindlichen, nicht 
überschreitbaren Grenzwerte, sondern lediglich Zielw erte, die im Hinblick auf ei-
nen optimalen Immissionsschutz in unbelasteten Gebieten als w ünschenswert 
anzusehen sind. Abweichungen nach oben oder unten von diesen vorgenannten 
Orientierungsw erten sind im konkreten Planungsfall möglich. 

 
 Für die Flächennutzungsplanung bedeutet dies, dass im Rahmen der in der Bau-

leitplanung geforderten Konfliktbew ältigung z.B. gew erbliche Bauflächen nicht 
ohne Nutzungsbeschränkungen oder Schutzvorkehrungen direkt an Wohnbau-
flächen angrenzend dargestellt w erden sollten. Ebenso ist die Nachbarschaft 
zw ischen Bauflächen und angrenzenden hoch belasteten Verkehrsflächen, zum 
Beispiel an Bahnlinien, im Rahmen der Konfliktbew ältigung zu lösen, indem bei-
spielsw eise entsprechende Flächen für Schutzvorkehrungen in Form von Lärm-
schutzwällen oder  -w änden bereits auf der Ebene der Flächennutzungsplanung 
dargestellt w erden, um den Anforderungen an eine sachgerechte Abw ägung zu 
entsprechen. 

 
 Mit der Planzeichenüberlagerung als Fläche für Nutzungsbeschränkungen bzw. 

Schutzvorkehrungen soll daher im Rahmen der Flächennutzungsplanung deut-
lich gemacht w erden, w ie die Konfliktbew ältigung bei der Aufstellung von Bebau-
ungsplänen im Falle von Betr iebs- oder Nutzungsänderungen geregelt w erden 
soll. So lange der Status quo unverändert bleibt, kann das Prinzip der gegensei-
tigen Rücksichtnahme w eiterhin angew andt werden, d.h. theoretisch, daß die 
Wohnnutzung - durch die Duldung etw as höherer Immissionsw erte als für allge-
meine Wohngebiete üblich - zumindest teilw eise die gew erblichen Interessen be-
rücksichtigt, w ährend die Gew erbenutzung durch Beschränkung der üblicherw ei-
se in Gew erbegebieten zulässigen Immissionen zumindest teilw eise die Interes-
sen der benachbarten Wohnbevölkerung w ahrt. 
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E Flächen für den Gemeinbedarf sowie für Sportanla-
gen 

 
 Die in § 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB aufgeführte Ausstattung des Stadtgebietes „mit 

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des 
öffentlichen und privaten Bereichs, insbesondere mit den der Allgemeinheit die-
nenden baulichen Anlagen und Einrichtungen des Gemeinbedarfs, w ie mit Schu-
len und Kirchen sow ie mit sonstigen kirchlichen, sozialen, gesundheitlichen und 
kulturellen Zw ecken dienenden Gebäuden und Einrichtungen“, sow ie den „Flä-
chen für Sport- und Spielanlagen“ ist im Flächennutzungsplan dargestellt. 

 
 Sie gibt vor allem die derzeit ige Versorgungssituation in Groß-Umstadt w ieder.  
 
 Als Flächen für den Gemeinbedarf sind dabei f lächenhaft nur die größeren Anla-

gen dargestellt. Die Standorte kleinere Anlagen, w ie z.B. die Standorte kleinerer 
kirchlicher Einrichtungen, sind planungsrechtlich ohnehin durch die Darstellung 
als Baufläche abgesichert. Ihre Darstellung als gesonderte Fläche entspricht 
nicht den Aufgaben der Flächennutzungsplanung, die lediglich die Grundzüge 
der Entw icklung darzulegen hat. 

 
 
 

 

F Verkehrsflächen 
 
 Die im Flächennutzungsplan dargestellten Straßenverkehrsflächen sind im w e-

sentlichen bereits vorhanden.  
 

Auf der Grundlage des Verkehrsentw icklungsplanes der Stadt Groß-Umstadt 
2001 sow ie eine darauf aufbauende Aktualisierung von 2007 ergibt sich, dass 
durch die „Nordspange“ eine Entlastung der Innenstadt und hier vor allem der 
Georg-August-Zinn-Straße erzielt w erden kann. Gleichzeit ig soll durch den Bau 
eines neuen Bahnhofes mit zentralem Busbahnhof an der Odenw aldbahn eine 
Verbesserung der Umsteigemöglichkeiten und damit eine bessere Verknüpfung 
der ÖPNV-Linien erreicht w erden. Die geplante Nordspange bildet die Verlänge-
rung der Otto-Hahn-Straße und soll nach Norden über einen Kreisel in eine 
Bahnunterführung geführt werden, w o sie dann auf die Willy-Brandt-Anlage trif f t. 
Weiter in Verlängerung der Willy-Brandt-Anlage verlaufend schließt die Nord-
spange zunächst in östlicher Richtung an die Breite Gasse und dann die Landes-
straße 3065 an. Der Kreuzungsbereich Willy-Brandt-Anlage / Bruchw eg wurde 
ebenfalls als w eiterer Kreisverkehrsplatz umgestaltet.  

 
 Im nordöstlichen Bereich ist der Bau eines neuen Bahnhofes mit zentralem Bus-

bahnhof vorgesehen. Durch diese neue Bahnhofsplanung solleine erhebliche 
Verbesserung der Umsteigemöglichkeiten zw ischen Bus und Bahn erzielt w er-
den, da am jetzigen Bahnhof „Groß-Umstadt Mitte“ in der Innenstadt eine ent-
sprechende Verknüpfung nicht möglich ist, da dort keine entsprechenden Flä-
chen zur Verfügung stehen. Wesentlicher Punkt bei der Planung des zentralen 
Bus-Bahnhofes ist die optimale Erreichbarkeit für Busse bzw. P+R-Pendler. Wie 
aus der Planung ersichtlich, erfolgt die direkte Zubringung des Busverkehrs und 
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Park-and-Ride-Verkehrs über den im nördlichen Teil des Plangeltungsbereiches 
liegenden Kreisel unmittelbar zum neu geplanten Bahnhof der Odenw aldbahn. 
Die Busse können sodann von Norden und Süden auf den Bahnhofsplatz vorfah-
ren und unmittelbar am geplanten Bahnsteig halten, um so das Umsteigen zu er-
leichtern.  

 Die geplante Nordspange nördlich von Umstadt ist als „Bestand“ dargestellt,  da 
sow ohl die Flächennutzungsplanänderung rechtskräftig als auch der Bebau-
ungsplan „Nordspange/Haltepunkt“ zw ischenzeitlich als Satzung beschlossen 
wurden.  

 
  Der avisiert Ausbau der B 45 ist noch nicht im Flächennutzungsplan vermerkt, 

da hier noch keine abgestimmten Planungen vorliegen. 
 
 Der stärkeren Generalisierung bei den Darstellungen im Flächennutzungsplan 

gegenüber den Ausweisungen in den Entw ürfen für die Verkehrsplanung - hier 
Verkehrsentw icklungsplan entspricht die Beschränkung bei der Darstellung im 
Flächennutzungsplan auf das Grundnetz der Hauptverkehrszüge. Kriterium für 
die Darstellung der örtlichen und überörtlichen Hauptverkehrsstraßen sind die  

 
- Netzverknüpfung 
- Bedeutung als Trasse für den ÖPNV-Verkehr und 
- Belastung. 

 
 
 Auch aus der Radw egeplanung der Stadt ergeben sich hier keine zusätzlichen 

Darstellungen, da die vorgeschlagenen Radw ege ausschließlich entlang von be-
stehenden Straßen bzw. Wegen geführt werden und die Maßnahmen im übrigen 
ohnehin nicht darstellungsrelevant auf der Ebene des Flächennutzungsplanes 
sind.  

 
 Um die Akzeptanz und Benutzungsfreundlichkeit der Bahnlinie zu erhöhen, ist 

geplant, am Bahnhof Klein-Umstadt zusätzliche Park-and-ride-Anlagen für Pend-
ler einzurichten. Hier w ird aber durch das Symbol „Park and Ride –Anlage““ auf 
die mögliche Anlage eines Park-and-ride-Platzes hingew iesen.  

 
 Als Maßnahme zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs ist -w ie 

ausgeführt- die Neuerrichtung eines Haltepunktes sow ie die Anlage eines zentra-
len Busbahnhofes im Bereich des Bebauungsplanes „Nordspange/ Haltepunkt“ 
vorgesehen. Auch hier wird im Flächennutzungsplan durch das Zeichen „Park-
platz“ symbolhaft auf diese laufende Planung hingew iesen. 

 
 
 Die bestehenden Schienenstrecken der Deutschen Bahn AG einschließlich der 

Flächen der Bahnhöfe sind im Flächennutzungsplan berücksichtigt. 
 
 
 Das geplante ÖPNV –Netz ergibt sich aus der nachfolgenden Themenkarte 
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 Karte 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

G  Flächen für die Landwirtschaft 
 
 Die als Flächen für die Landw irtschaft dargestellten Flächen umfassen die allge-

mein landw irtschaftlich zu nutzenden Flächen einschließ lich der Sonderkulturen 
des Weinbaus  und des Erw erbsgartenbaus. Zu diesen landw irtschaftlich nutzba-
ren Flächen zählen auch Grünlandflächen bzw . Wiesen- und Weideflächen. 

 
 Die teilw eise die landw irtschaftlich zu nutzenden Flächen überlagernden  „Flä-

chen für den Biotopschutz“ dargestellten Flächen w erden unter dem Kapitel „Flä-
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chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entw icklung von Boden, 
Natur und Landschaft“ erläutert.  

 
 Es ist beabsichtigt, die Landw irtschaftsf lächen - soweit sie nicht (gemäß § 1 

Abs. 5 Satz 5 BauGB ohnehin nur im notw endigen Umfang) für andere Nut-
zungsarten vorgesehen w erden - in ihrem Bestand zu sichern. Ein f lächenhafter 
Ausgleich für die Inanspruchnahme bislang genutzter oder auch brachliegender 
Landw irtschaftsf lächen durch andere Nutzungen ist w eder vorgesehen noch 
möglich, da Grund und Boden nicht vermehrbar sind.  

 
 Die Entw icklungsabsicht, den verbleibenden landw irtschaftlichen Flächenbestand 

zu sichern, bedeutet jedoch nicht, die in der Bestandskartierung zum Land-
schaftsplan einzeln erfassten Acker- und Grünlandbestände sow ie die Intensiv-
kulturen und Gärtnereif lächen festzuschreiben; vielmehr ist beabsichtigt, neben 
der generellen Ausw eisung als „Fläche für die Landw irtschaft“ durch die spezielle 
Darstellung von „Flächen für Maßnahmen zum Naturschutz“ die Ziele des Bio-
topverbundes umzusetzen. Mit diesen Ausweisungen erfolgt jedoch keine grund-
sätzliche Aufteilung der Landw irtschaftsf lächen in Acker- bzw. Naturschutznut-
zung. Vielmehr sollen mit der generellen Darstellung als „Flächen für die Land-
wirtschaft“ alle landw irtschaftlichen Nutzungsformen, w ie oben angegeben, er-
möglicht w erden.  

 
 Weitere Entw icklungsabsichten im landw irtschaftlichen Bereich, w ie die Anlage 

von Feldgehölzen und Hecken als biotopvernetzende Strukturen, die Erhaltung 
wertvoller Biotoptypen, w elche sich aus Landw irtschaftsf lächen entw ickelt haben, 
sind ebenfalls im Flächennutzungsplan dargestellt.  

 
 Die für die Landw irtschaft ausgew iesenen „Flächen für die Landw irtschaft“ sind 

mit dem Begriff  des „Außenbereiches“ im Sinne des § 35 BauGB gleichzusetzen. 
In diesen Flächen sind neben den vorgenannten primär landw irtschaftlichen Nut-
zungen daher auch zw eckgebundene Gebäude und baulichen Anlagen zulässig, 
die in § 35 Abs. 1 und 2 BauGB unter den dort genannten Voraussetzungen auf-
geführt werden.  

 
 Vor diesem Hintergrund sind insbesondere die typischen Außenbereichsnutzun-

gen, w ie z. B. Feldscheunen, Gärtnereianlagen aber  auch das Gelände von In-
tensivtierhaltern, im Flächennutzungsplan ebenfalls als „Fläche für die Landw irt-
schaft“ dargestellt.  

 
 
 Eine Besonderheit ergibt sich auch für den Weiler Frau Nauses  im Süden des 

Stadtgebietes. Durch Aufstellung einer Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 
BauGB soll für den Bereich des Weilers Frau Nauses bestimmt w erden, dass 
Wohnzw ecken dienende Vorhaben insow eit privilegiert w erden, dass ihnen nicht 
entgegengehalten w erden kann, dass sie einer Darstellung im Flächennutzungs-
plan über Flächen für die Landw irtschaft oder Wald w idersprechen oder die Ent-
stehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten lassen, um so eine 
Nutzung oder Ersatzbauten für tw . leer stehende und sukzessiv verfallende Ge-
bäude zu ermöglichen.  

 
 Der Flächennutzungsplan trif f t hier daher die Bodennutzung als Fläche für die 

Landw irtschaft, überlagert allerdings mit dem Hinw eis auf die aufzustellende Sat-
zung nach § 35 Abs. 6 BauGB 
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 Die sich aus der Landschaftsplanung ergebenden Ziele für die landw irtschaftliche 

Nutzung im Stadtgebiet, nämlich eine  
 

- umw eltverträgliche Bew irtschaftung der gesamten landw irtschaftlichen Flur,  
- Erhaltung extensiver Nutzungsw eisen auf möglichst großen Flächenanteilen 

innerhalb des Stadtgebietes, 
- Erhaltung durchgehender Grünlandnutzung der Auenbereiche, 
- Erhaltung vorhandener Gehölzstrukturen im Bereich landw irtschaftlicher Nutz-

f lächen in Form von Streuobstbeständen und Hecken, 
- Neuschaffung von Verbundstrukturen im w eitgehend ausgeräumten Bereichen 

der landw irtschaftlichen Flur 
 
 haben die Darstellung von „Flächen für die Landw irtschaft“ im Flächennutzungs-

plan gegenüber dem Bestand reduziert. So sind im Hinblick auf die Übernahme 
von landschaftsplanerischen Zielsetzungen in den Flächennutzungsplan die Flä-
chen, die für „Biotopverbundstrukturen“ notw endig sind, d. h. auf denen vorhan-
dene Gehölzstrukturen in Form von Streuobstbeständen und Hecken erhalten 
werden sollen, sow ie die ökologisch w ertvollen Feuchtgrünlandzonen in den Au-
enbereichen und die extensiv genutzten Bereiche w ie Steuobstw iesen nicht mehr 
als „Fläche für die Landw irtschaft“, sondern unter der Flächenkategorie der „Flä-
chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entw icklung von Boden, 
Natur und Landschaft“ dargestellt bzw. als landschaftsplanerische Darstellungen 
übernommen. 

 
 Die im Landschaftsplan im Übrigen genannten Pflege- und Bew irtschaftungsziele 

für die landw irtschaftliche Flur sind für den Flächennutzungsplan aber nicht dar-
stellungsrelevant. 

 
 
 Als Sonderkultur hat der Weinbau  in Groß-Umstadt eine besondere Bedeutung. 

Die „Odenw älder Weininsel“ schaut dabei schon auf eine rund 1.700 Jahre alte 
Weinbaukultur zurück.  

 Die größte Ausdehnung besaß der Weinbau im 16. und 17. Jahrhundert mit rund 
250 ha Anbaufläche auf der seinerzeit um die 500.000 l Wein erzeugt w urden. 
Danach ging der Weinbau deutlich zurück. Erst nach dem 2. Weltkrieg w uchs die 
Bedeutung des Weinbaus in Groß-Umstadt, insbesondere seit Gründung der 
Odenw älder Winzergenossenschaft. Deren rund 150 Mitglieder bew irtschaften 
derzeit eine Rebfläche von ca. 48,5 ha und stellen ca. 380.000 l Traubenmost 
her.  

 
 Insgesamt w eist das Weinanbaugebiet in Groß-Umstadt drei Lagen auf und zw ar 

im Norden die Weinlage „Stachelberg“ (17,5 ha) im Bereich des Stadtteils Groß-
Umstadt, der Lage „Steingerück“ (12,5 ha) nordöstlich der Kernstadt und die f lä-
chenmäßig größte Weinlage „Herrnberg“ mit ca.29 ha im Osten bzw . Südosten 
der Kernstadt. (siehe nachfolgende Karte) 
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Karte 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die Odenw älder Weininsel ist Teil des Weinanbaugebietes „Hessische Bergstra-

ße“, die sich in die Bereiche Starkenburg und Umstadt aufgliedert.  
 
 Bei den Rebsorten dominieren Riesling (29 %) und Müller Thurgau (15 %). Hinzu 

kommen die Sorten Silvaner (10 %), Kerner (5 %), ökologischer Weinbau w ird 
auf ca. 0,7 ha betrieben. Es überw iegt der Weißw einanbau mit rund 67 %; Rot-
weine w erden zu 33 % angebaut.  

 
 Aufgrund der Bedeutung dieser Sonderkultur w ird im Flächennutzungsplan dieser 

Teil der landw irtschaftlichen Nutzung besonders dargestellt. Die Darstellung um-
fasst dabei alle in der Weinbergsrolle erfassten Anbauflächen, auch w enn Teile 
davon - w ie im Stadtteil Heubach - derzeit nicht mit Weinbau bestückt sind.  
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H Wald 
 
 Ein großer Teil des Stadtgebietes (ca. 36 %) wird von Wald bedeckt. Die beste-

henden Waldflächen w erden gemäß § 5 Abs. 2 Ziffer 9 b BauGB grundsätzlich 
als Wald dargestellt. Eine Rodung von Waldflächen ist nicht vorgesehen. 

 
 Nach dem Hessischen Forstgesetz umfaßt der Wald aber nicht nur Flächen mit 

geschlossenem Baumbestand, sondern auch Waldblößen, Waldw iesen, Äsungs-
flächen, Sicherungsstreifen, Holzlagerflächen und Waldw ege sow ie andere mit 
dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen.  

 
 Die vorgeschlagene Darstellung von „Wald“ und insbesondere ihre Abgrenzun-

gen beruht  auf den Angaben des zuständigen Forstamt Dieburg.  
 
 Der überw iegende Waldanteil befindet sich in Besitz der Stadt Groß-Umstadt und 

des Landes (12.044 ha). Die höchsten Waldanteile haben die Naturräume Un-
termainebene und Sandsteinodenw ald. Waldarm sind der östliche Reinheimer 
Buckel und der Zipfener Rücken.  

 
 Teilf lächen der Walddarstellungen sind auch als Schutzw ald bzw. Erholungsw ald 

auf der Grundlage des Hessischen Forstgesetzes erklärt. Schutzw älder sind 
Waldflächen im Bereich des Waldfriedhofes und des Eselsberges. Der Ziegel-
wald ist als Erholungsw ald erklärt w orden.  

  
 Die sich auf den fachgesetzlichen Vorgaben des Hessischen Forstgesetztes bzw. 

des Hessischen Naturschutzgesetzes ergebenden Vorgaben für die Waldflächen 
werden im w eiteren Verfahren im Rahmen der nachrichtlichen Übernahme bzw. 
von Vermerken berücksichtigt.  

 
 
 

I Vorrangfläche für Windenergieanlagen 
 
 Östlich des Stadtteiles Raibach bestehen auf dem Binselberg zw ei Windräder. 

Sie sind ca. 70 m hoch und haben einen Rotordurchmesser von 54 m. Die Dar-
stellung als Vorrangfläche im Flächennutzungsplan berücksichtigt den Standort 
gemäß der Fortschreibung des Regionalplanes Südhessen.  

  
 Mit der Darstellung der Vorrangfläche ist im Übrigen ein Ausschluss für Wind-

kraftanlagen im übr igen Stadtgebiet verbunden.  
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J Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

 
 Grundlage für die Darstellungen der „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entw icklung von Boden, Natur und Landschaft“ im Flächennut-
zungsplan sind die im Landschaftsplan entw ickelten Aussagen zum Biotopver-
bund. Im Landschaftsplan sind die Flächen aufgezeigt, die w egen ihres Zustan-
des, w egen ihrer Lage oder w egen ihrer natürlichen Entw icklungsmöglichkeiten 
für künftige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege beson-
ders geeignet sind. Die einzelnen im Landschaftsplan ausgeführten Maßnahmen 
sind aus der nachfolgenden Themenkarte ersichtlich. 

 
 Hintergrund der landschaftsplanerischen Überlegungen zum Biotopverbund ist 

dabei die Erkenntnis, dass eine Bündelung von Ausgleichsmaßnahmen außer-
halb aktuell geplanter und zukünftiger Eingr iffsgebiete w irkungsvoller als isoliert 
innerhalb der Gebiete durchgeführte Maßnahmen sind. Auch städtebauliche 
Gründe, w ie das Erzielen einer höheren Bebauungsdichte und die Verringerung 
des Erschließungsaufw andes sprechend dafür, Teile des Ausgleichs räumlich ge-
trennt vom Eingriffsort durchzuführen.  

  
 In der Entw icklungskarte des Landschaftsplanes w erden ca. 120 ha Ausgleichs-

f lächen dargestellt, die entsprechend dem voraussichtlich entstehenden Bedarf 
über das Stadtgebiet verteilt  w urden. Es w urden sow ohl Flächen innerhalb von 
Auen als auch in trockenen Hangbereichen ausgew ählt. Die in der Kernstadt ge-
legenen Flächen liegen zum größten Teil außerhalb der Kernstadt in der Aue des 
Richer Baches, des Raibaches der Semme und des Lützelbaches. Die jew eils 
konkreten Ersatzmaßnahmen können der Entw icklungskarte des Landschafts-
planes entnommen w erden. Linienhafte Strukturen w ie Hecken und breite Säume 
kommen darüber hinaus in allen Naturräumen des Stadtgebietes als Aus-
gleichsmaßnahme in Betracht.  

 
 Die Umsetzung der vorgenannten landschaftsplanerischen Biotopverbundkon-

zeption in Darstellungen des Flächennutzungsplanes erfolgt dabei generalisie-
rend. Die Bereiche, die im Landschaftsplan als solche für Ausgleichsflächen als 
grundsätzlich geeignet erkannt w urden, werden als Biotopverbund-
/Vernetzungsbereich im Flächennutzungsplan markiert. Darüber hinaus sind dar-
stellungsrelevante Biotopvernetzungselemente des Landschaftsplanes lineare 
Kleinstrukturen w ie Feldgehölze, Feuchtgrünland, Obstw iesen, Seggen- und 
Röhrichtf lächen, Hochstaudenfluren grundsätzlich ebenfalls als Darstellung über-
nommen. Die rechtlich, z. B. als Ausgleichsflächen, bereits festgelegten Flächen, 
sei es für sonstige Maßnahmen im Außenbereich oder für Zw ecke der Bauleit-
planung, sind grundsätzlich als „Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entw icklung von Boden, Natur und Landschaft“ in der Untergliederung 
als Gew ässerrenaturierungsflächen, Feldgehölzflächen, Hochstaudenfluren, 
Obstw iesen, Waldumbauflächen und extensives Grünland/Feuchtw iesenflächen 
zusätzlich differenziert. Maßnahmen, deren Umsetzung beispielsw eise noch aus-
steht, w erden dabei separat dargestellt.  

 
 Weiterhin w ird auch keine Zuordnungsdarstellung i. S. v. § 5 Abs. 2a BauGB ge-

troffen, da eine konkrete Zuordnung auf Ebene des Flächennutzungsplanes nicht 
als sinnvoll angesehen w ird. Eine solche Zuordnung ist auf dieser Ebene auch 
nicht erforderlich, da eine rechtliche Zuordnung auch auf der Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung erfolgen kann, da erst auf dieser Ebene dann konkret der 
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Eingriffsumfang und damit auch der benötigte Ausgleichsumfang ermittelt w erden 
kann.  

 
Karte 10 
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K Gewässer 
 
 Als Wasserflächen bzw. Gew ässer werden die ständig mit Wasser bespannten 

Gew ässer im Flächennutzungsplan dargestellt. Bezüglich der Wasserflächen be-
stehen keine f lächenrelevanten Planungsabsichten. Vorhandene Gew ässer wer-
den im Rahmen der Darstellungen erfasst. Auch die vorhandenen Fließgew ässer 
sind grundsätzlich entsprechend ihres Bestandes dargestellt.  

 
 Hinsichtlich des Hochw asserschutzes sind aufgrund vorliegender Erkenntnisse 

die festgestellten Überschw emmungsgebiete als nachrichtliche Übernahmen im 
Plan enthalten.  

 
 Einzelne Renaturierungsmaßnahmen, w ie im Bereich des Wächtersbaches, sind 

darüber hinaus bereits Gegenstand von entsprechenden fachgesetzlichen Ver-
fahren und daher für den Maßstab der Flächennutzungsplanung nicht darstel-
lungsrelevant.  

 
 Die Wasserschutzzonen w erden gemäß den vorliegenden Erkenntnissen eben-

falls vermerkt bzw . nachrichtlich übernommen.  
 
 
 

L Flächen für Versorgungsanlagen 
 
 Der Flächennutzungsplan stellt gemäß § 5 Abs. 2 Ziffer 4 BauGB die bestehen-

den Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abwasserbeseitigung sow ie die 
Hauptversorgungsleitungen dar.  

 
 Die dargestellte Führung der Hauptversorgungsleitungen beruht dabei auf den 

Angaben der Leitungsträger.  
 
 Im Bereich der Stromversorgung ist dabei jew eils das überörtliche Netz darge-

stellt. Die örtlichen Mittel- und Niederspannungsnetze innerhalb der Bauflächen 
sind ebenso w ie die Standorte einzelner Trafostationen nicht explizit dargestellt, 
da dies die Grundzüge der Flächennutzungsplanung übersteigt und solche Anla-
gen ohnehin aus den Bauflächendarstellungen entw ickelt w erden können.  

 
 Ebenso sind städtische Hauptabw asserleitungen und Kanäle sow ie Wasserlei-

tungen zw ar bei der Abstimmung der Darstellungen berücksichtigt w orden, ihr 
Verlauf w urde jedoch nicht dargestellt, um eine Überfrachtung des Planbildes zu 
vermeiden. 

 
 
 Im Stadtteil Semd soll durch die Darstellung einer Fläche für Versorgungsanla-

gen - Biogasanlage w estlich der Kompostierungsanlage bzw . durch die Darstel-
lung einer Fläche für Versorgungsanlagen - Wertstoffhof östlich der Kompostie-
rungsanlage Standorte für solche Anlagen in Groß-Umstadt planungsrechtlich 
abgesichert w erden. Hierfür befindet sich derzeit die 6. FNP-Änderung im Verfah-
ren. 
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 An dem Standort der geplanten Biogasanlage soll organische Substanz von bis 
zu 14.200 t/Jahr Silage durch die Aktivität von Mikroorganismen in Biogas und 
Gärreste abgebaut w erden. Dabei soll ausschließlich Maissilage verw endet wer-
den. Der Abbau f indet bei ca. 40° (mesophil) im Fer menter statt. Das entstehen-
de Biogas w ird in einer Gasaufbereitungstation behandelt und als Bio-Erdgas in 
das öffentliche Erdgasnetz eingespeist. Der Gärrest soll als organischer Dünger 
an die Landw irte abgegeben w erden. Jährlich sollen auf diese Weise ca. 2,4 Mil-
lionen Tonnen Bio-Erdgas produziert w erden. Die benötigte Maissilage kommt 
ausschließlich aus der näheren Umgebung (Umkreis von 20 km), um übermäßige 
Transportw ege zu vermeiden. Zur Produktion dieser Silage w ird eine landw irt-
schaftliche Anbaufläche von ca. 260 ha in der Region benötigt.  

 
 Durch die geplante ausschließlich Verw endung von Maissilage zur Herstellung 

von Bio-Erdgas entstehen durch den Betrieb auch keinerlei Geruchsimmissionen. 
Aufgrund des biologischen Umsetzungsprozesses werden nämlich alle verfügba-
ren Inhaltsstoffe der Maissilage abgebaut, dadurch reduziert sich das Geruchspo-
tenzial erheblich, z. B. gegenüber der Verwendung von Gülle. Durch die Verw en-
dung des Gärrestes als Mineraldünger können außerdem erhebliche Mengen an 
Gülle eingespart w erden und die ansonsten temporär bestehenden Geruchsbe-
lästigungen durch Gülle  für die Umgebung deutlich verringert w erden. Alle Be-
hälter auf dem Gelände der Biogasanlage sind abgedeckt. Das Befüllen sow ie 
die Entnahme finden mittels geschlossener Leitungen statt, sodass auch durch 
den Betrieb keine Geruchsimmissionen für die Bevölkerung zu erw arten sind. 
Desw eiteren liegen alle benachbarten Wohnbebauungen außerhalb der vorherr-
schenden Hauptw indrichtung (Süd-West). Durch den täglichen Betrieb sind auch 
keine erheblichen Lärmimmissionen zu erw arten. 

  
 Das Verkehrsaufkommen zur Anlieferung für die Biogasanlage ist stark saisonal 

verteilt und zw ar auf die Spitzenzeit im April/Mai sow ie im September/Oktober. In 
diesen Spitzenzeiten w erden 25 bis 30 Fahrzeuge pro Tag sow ohl für die Anliefe-
rung als auch für die Abholung der Gärreste den Standort anfahren.  

 
 Zur Vermeidung einer w eiteren Zersiedlung des Außenbereiches soll auch der 

Standort für einen neuen Wertstoffhof unmittelbar angelagert an die Kompostan-
lage entstehen, um so nicht zusätzliche Außenbereichsflächen durch eine solche 
Nutzung in Anspruch zu nehmen.  

 
 Vor diesem Hintergrund ist unmittelbar östlich der Kompostierungsanlage im Be-

reich der bestehenden Zufahrt zu dieser Anlage die Errichtung eines interkom-
munalen Wertstoffhofes im Rahmen der Baustellenabfallsammelstellenkonzepti-
on für die Stadt Groß-Umstadt bzw . die Gemeinde Otzberg durch das DADI-Werk 
vorgesehen. Es handelt sich im Wesentlichen um eine befestigte Fläche, auf der 
eine Reihe von verschiedenen Containern für verschiedene Wertstoffe aufgestellt 
werden. Durch diesen Wertstoffhof soll die bisher in der Altstadt vorhandene An-
lage ersetzt w erden. Auch durch diese Anlagen sind keine erheblichen Ausw ir-
kungen hinsichtlich Immissionen zu erw arten. Das zu erw artende Verkehrsauf-
kommen zu dieser Anlage ist einerseits durch die Öffnungszeiten und anderer-
seits durch die relativ verkehrsgünstige Lage unmittelbar an der K 125 verträg-
lich. 

 
 Zur landschaftsplanerischen Einbindung der entstehenden Anlagen w erden land-

schaftsplanerisch notwendige Anpflanzungen dargestellt, um das Ziel zu verdeut-
lichen, dieses Anlagen in den Landschaftsraum einzubinden.  
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M Grünflächen 
 
 Die Versorgung mit für die Freiraumerholung nutzbaren Grün- bzw. Parkanlagen 

innerhalb des Stadtgebietes kann insgesamt als relativ gut bezeichnet w erden. 
 
 Für die w eitere Planung ist daher insbesondere die planungsrechtliche Absiche-

rung vorhandener Grünanlagen auf dieser Ebene, erforderlich. 
 
 Im Landschaftsplan sind keine Flächen für die Anlage neuer Grünanlagen bzw. 

Spielplätze vorgegeben. Dementsprechend w erden auch im Flächennutzungs-
plan die vorhandenen Grünanlagen im w esentlichen entsprechend ihres Bestan-
des dargestellt.  

 
 Bei der Planung w eiterer Wohngebiete ist nach den Aussagen der Landschafts-

planung auf eine ausreichende Versorgung mit entsprechenden Grünanlagen 
hinzuw irken. Weiterhin ist insbesondere eine gute Erreichbarkeit der umgeben-
den erlebnisreichen Teile der landw irtschaftlichen Flächen bzw . des Waldes etwa 
durch den Ausbau von Fuß- und Radw egen zu gew ährleisten, um so deren erho-
lungsw irksames Potential zu verstärken. 

 
 Die im Landschaftsplan genannten Ziele für die Pflege der Grünanlagen in Mör-

felden-Walldorf sind für den Flächennutzungsplan nicht planungsrelevant, so daß 
sich hieraus keine Darstellungen ableiten lassen. 

 
 Die bestehenden Spielplätze im Stadtgebiet sind grundsätzlich durch die Darstel-

lung als „Grünfläche - Spielplatz“ auf dieser Ebene planerisch abgesichert.  
 
 Die im Stadtgebiet bestehenden Sportplätze bzw . Sportanlagen w erden grund-

sätzlich planungsrechtlich durch die Darstellung einer „Grünfläche - Sportplatz“ 
bzw . „-Sportanlage“ abgesichert.  

 
 Neue Sportplatzflächen sind konkret nur nördlich von Raibach nördlich des 

Friedhofes vorgesehen.  
 
 
 Die sonstigen Freizeit- und Erholungsanlagen im Stadtgebiet w ie die Hundeplät-

ze in Umstadt und die Kleintierzuchtanlagen in Klein-Umstadt w erden entspre-
chend ihrem bisherigen Bestand durch die Darstellung einer Grünfläche, verbun-
den mit den jew eiligen Symbolen für die entsprechende Nutzung, abgesichert.  

 
 
 Friedhöfe besitzen eine hohe soziale Funktion, insbesondere für die älteren Be-

völkerungsteile. Ihre Zuordnung zu den einzelnen Stadtteilen und die damit ver-
bundene Erreichbarkeit trägt zur Identif ikation mit dem Stadtteil bei.  

 
 Die bestehenden Friedhofsflächen in den Stadtteilen reichen grundsätzlich aus. 

Im Flächennutzungsplan w erden die vorgenannten Friedhöfe als „Grünfläche - 
Friedhof“ dargestellt. 

 
 Im Stadtgebiet sind zahlreiche Gartengebiete oder Einzelgärten vorhanden. Eine 

rechtliche Absicherung von Gartenflächen durch rechtsw irksame Bebauungsplä-
ne besteht nur teilw eise.  
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 Um die bestehenden und geplanten Gartenflächen planungsrechtlich abzusi-
chern, ist neben der Darstellung im Flächennutzungsplan zusätzlich die Aufstel-
lung von Bebauungsplänen erforderlich.  

 Innerhalb der dargestellten „Grünfläche - Gärten“ sind auch die benötigten Funk-
tionsgebäude für eine Gartenanlage, w ie Sanitärgebäude, Vereinsräume u. a. zu-
lässig. Eine Differenzierung in Flächen für Hochbauten und „reinen“ Grünflächen 
ist auf der Ebene der Flächennutzungsplanung auch nicht möglich, dies muss 
und kann der Aufstellung von Bebauungsplänen überlassen bleiben. 

 
 
 
 


